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1. Stellungnahmen gem. § 3 (1) BauGB im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlich-
keit  
 
Zur Information und Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB wurde am 14.09.10 eine Bürgerversammlung durchgeführt. Im Rahmen die-
ser Bürgerversammlung gingen nachfolgende Stellungnahmen ein: 
 
Lfd. 
Nr.  

Stellungnahme Abwägung Beschluss- 
vorschlag 

 
1 

 
Mit der derzeitigen Planung entsteht eine unzumutbare optische 
Beeinträchtigung und Verschattung der nördlich angrenzenden 
Wohnhäuser und Gärten. Es sollte der Standort südlich der 
Insleber Straße genutzt werden und ein Ersatz- oder Erweite-
rungsbau auf dem Standort des vorhandenen Rechnergebäu-
des gewählt werden. So kann die störende Verschattung ver-
mieden werden. Es wird die Finanzierung möglicher Mehrkosten 
durch Inanspruchnahme von Fördermitteln vorgeschlagen. 
 
 

 
In Auswertung der Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbe-
teiligung wie der Behördenbeteiligung wurden weitere Varianten untersucht. 
Die Süderweiterung über die Insleber Straße hinaus unter Nutzung der zu 
großen Teilen mit Garagen bestandenen Flächen erscheint zunächst sehr 
sinnvoll, wäre doch damit ein großer Abstand zur Wohnbebauung gegeben 
und zugleich würde eine jetzt ungeordnete Fläche einer sinnvollen städte-
baulichen Nutzung zugeführt. Auch die Umverlegung der Insleber Straße 
wurde untersucht hinsichtlich Trassenführung und Kosten. 
Diese Variante muss jedoch aus Gründen der Betriebs- und Anlagensi-
cherheit im Ergebnis einer umfassenden gutachterlichen Prüfung verworfen 
werden.  
Auf der unmittelbar benachbarten sechsgleisigen Bahntrasse in Hochlage 
zum Grundstück erfolgen neben Personentransporten auch Gütertranspor-
te mit Gefahrgütern. Diesbezüglich sind die entstehenden Schwingungen 
und Vibrationen, die Gefahr des Abschaltens der lüftungstechnischen An-
lagen des Rechenzentrums nach potentiellen Bahnunfällen mit Rauchent-
wicklung, aber auch der notwendige Abstand als Schutz vor mechanischen 
Schädigungen bei potentiellen Bahnunfällen zu beachten. Bezüglich dieser 
Risiken sind DIN- und TÜV-Vorschriften relevant, welche insgesamt zu 
einem Mindestabstand von 100 m zu dieser Bahnanlage führen würden. 
Unter dieser Maßgabe verbliebe selbst bei Umverlegung der Insleber Stra-
ße nicht genügend Baufläche für die Errichtung der geplanten Rechnerge-
bäude.  
Eine Erweiterung am Standort des derzeitigen Rechnergebäudes würde die 
erforderlichen Rechnerkapazitäten nicht ermöglichen und ist technisch 

 
Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 
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praktisch nicht möglich. Ein Ersatzbau am derzeitigen Standort des Rech-
nergebäudes würde darüber hinaus den Totalausfall des Rechenzentrums 
über den gesamten Bauzeitraum bedingen. Diese Variante muss generell 
ausgeschlossen werden. Auch bei dieser Variante würden wesentliche 
Veränderungen der Besonnungsdauer einiger Grundstücke am Heinrich-
Mundlos-Ring in den Wintermonaten entstehen. 
Im Entwurf zum B-Plan wurde deshalb die Vorentwurfsvariante so opti-
miert, dass größtmögliche Abstände zur Wohnbebauung und geringst mög-
liche Höhe der geplanten Rechnergebäude ermittelt wurden und die Fest-
setzungen des B-Planes zu den überbaubaren Grundstücksflächen und 
zulässigen Gebäudehöhen verändert wurden. 
Grundsätzlich wird die ausreichende Belichtung, Besonnung und Belüftung 
durch Einhaltung der bauordnungsrechtlichen Abstandsflächen angemes-
sen gesichert. Bei der Einhaltung der Abstandsflächen ist eine verschat-
tungsbedingte Nachbarrechtsverletzung im Normalfall ausgeschlossen. Die  
Festsetzungen des B-Plan-Entwurfes zu Gebäudehöhen und Baugrenzen 
führen zu größeren Abstandsflächen in Nachbarschaft zu den Wohn-
grundstücken, als nach Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt erforder-
lich wäre (etwa doppelt so groß).  
Aufgrund der bestehenden Gemengelage durch Nachbarschaft von Woh-
nen und Gewerbe und diesbezüglichen unterschiedlichen Gebäudekubatu-
ren und –höhen wurde dennoch eine gutachterliche Überprüfung der Ver-
schattung als notwendig erachtet. Die Verschattung, welche bei Bebauung 
gemäß der Festsetzungen des Bebauungsplanentwurfes für die nördlich 
befindlichen Nutzungen Wohnen und Kleingärten entsteht, wurde mittels 
eines solchen Gutachtens untersucht. Es erfolgten flächenhafte und punk-
tuelle numerische Modellrechnungen nach dem „Ray-Tracing-Verfahren“. 
Zur Bewertung wurde im Gutachten die DIN 5034-1 in den Fassungen von 
1983 und 1999 herangezogen. Zur Verschattung gibt es in der deutschen 
Rechtssprechung keinen einheitlichen Bewertungsmaßstab bezüglich der 
Einschränkung der lokalen Besonnungsverhältnisse durch Hochbauten. 
Die Modellergebnisse des Gutachtens kommen zu dem Ergebnis, dass es 
durch die geplante Bebauung an keinem Wohngebäude zu unzulässigen 
Verschattungen kommt. Es entsteht allerdings bei Planrealisierung eine 
deutliche Zunahme der Verschattung in den Wintermonaten bei einigen 
Grundstücken. Die Mindestbesonnungszeiten gemäß DIN 5034-1 werden 
jedoch eingehalten. Es erfolgt hinsichtlich dieser Betroffenheit der Bürger 
eine Abwägung zugunsten der wirtschaftlichen Belange des ansässigen 
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Unternehmens. 
Nicht zu negieren ist ebenfalls eine gewisse optische Beeinträchtigung 
durch die Größe und Höhe der neuen Baukörper. Da der Abstand dieser 
neuen Gebäude die vorgeschriebenen Abstandsflächen deutlich über-
schreitet, die Auswirkungen durch Besonnung weitgehend auf den Winter-
zeitraum beschränkt sind und die Normwerte nicht unterschritten werden, 
wird hier unter Wichtung der privaten Belange der Anwohner und Grund-
stücksbesitzer und der wirtschaftlichen Belange des ansässigen Unter-
nehmens den wirtschaftlichen Belangen der Vorrang eingeräumt.  
 

2 Es wird vorgeschlagen, die Planung so vorzunehmen, dass 
nicht die zulässigen Grenzwerte für Emissionen ausgeschöpft, 
sondern unterschritten werden. 
 

Zum Bebauungsplanentwurf wurde ein schalltechnisches Gutachten erar-
beitet. Mit diesem Gutachten wurden sogenannte Emissionskontingente für 
Teilflächen der gewerblichen Bauflächen ermittelt, welche die Einhaltung 
der Immissionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete entsprechend der 
DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ garantiert. Diese DIN-Vorschrift 
bildet die bundeseinheitlich geregelte gesetzliche Grundlage für die Siche-
rung gesunder Wohnverhältnisse und ist damit ein angemessener Rahmen 
für Festsetzungen des B-Planes. 
Seitens des Unternehmens T-Systems wurden weitere schalltechnische 
Berechnungen beauftragt und durchgeführt mit der Zielstellung, diese 
Grenzwerte noch zu unterschreiten. Dazu werden die technischen Parame-
ter der Lüftungs- und Kühlanlagen und der neu zu errichtenden Energie-
zentrale optimiert, ebenso die Lage dieser Anlagen auf dem Betriebsgelän-
de. 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 

3 Es wird vorgeschlagen, die Staffelung der Gebäudehöhen so 
vorzunehmen, dass zur Wohnbebauung hin tatsächlich eine 
wirksame Reduzierung der Gesamthöhe und damit der Ver-
schattung verbunden wäre. 
 

Die Kubatur der Rechnergebäude ist an technische und betriebliche Erfor-
dernisse angepasst. Hier besteht nur ein begrenzter Spielraum, welcher 
bereits unter der Maßgabe der Reduzierung der Gebäudehöhe optimiert 
wurde. (Reduzierung der Gebäudehöhen gegenüber dem Vorentwurf um 
ca. 4 m.) Eine weitere Verringerung der Gebäudehöhe ist nicht möglich, 
damit würden die betrieblichen Erfordernisse nicht mehr ausreichend be-
rücksichtigt. 
 

Der Stellung-
nahme wird 
teilweise ge-
folgt. 

4 Es wird nochmals dargelegt, dass eine wesentliche Abwertung 
des Wohngebietes am Heinrich-Mundlos-Ring entstehen würde. 
Die Anwohner und Grundstücksbesitzer haben unter anderen 
Voraussetzungen gebaut. Ein wesentliches Problem ist dabei 
die Verschattung. Auf dem eigenen Wohnhaus wurde gerade 
eine Photovoltaikanlage installiert. Die Wirtschaftlichkeitsbe-

Die Belange der Anwohner der Wohnsiedlung am Heinrich-Mundlos-Ring 
sind mit der veränderten Planung soweit möglich berücksichtigt worden. 
Mittels des Verschattungsgutachtens wurde der Nachweis erbracht, dass 
bei Planrealisierung keine Verschattung eintreten wird, welche die vorge-
schriebenen Besonnungszeiten der Wohnräume unterschreitet. Auch die 
Grundstücksfreiflächen sind im Hauptnutzungszeitraum (Sommer, Früh-

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 
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rechnung ging natürlich von einer vollen Sonneneinwirkung aus. 
Jetzt ist eine massive Verschattung zu befürchten. 
 

jahr, Herbst) nur in geringem Maße zusätzlich verschattet. In den Winter-
monaten Dezember bis Februar tritt allerdings eine wesentliche Reduzie-
rung der Besonnung bei Planrealisierung ein.  
Für die Nutzungszeit der Photovoltaikanlage ergibt sich eine Reduzierung 
der Nutzungszeit von potentiell 3443 möglichen Jahresstunden auf 3160 
mögliche Jahresstunden (minus 8 %). Die Ermittlung der Reduzierung der 
genauen Energieausbeute kann von dieser Prozentzahl abweichen, da die 
Einschränkung der Besonnung nur in den Wintermonaten auftritt, bei so-
wieso eingeschränkten Verhältnissen (Sonnenstand, Schnee, Bewölkung). 
Der Umfang der potentiell möglichen Ertragsausbeute dieser Anlage stellt 
keine wesentliche Veränderung dar, welche Schadensersatz auslösen wür-
de. 
Nicht zu negieren ist eine gewisse optische Beeinträchtigung durch die 
Größe und Höhe der neuen Baukörper. Da der Abstand dieser neuen Ge-
bäude die vorgeschriebenen Abstandsflächen deutlich überschreitet, die 
Auswirkungen durch Besonnung weitgehend auf den Winterzeitraum be-
schränkt sind und die Normwerte nicht unterschritten werden, wird hier 
unter Wichtung der privaten Belange der Anwohner und Grundstücksbesit-
zer und der wirtschaftlichen Belange des ansässigen Unternehmens den 
wirtschaftlichen Belangen der Vorrang eingeräumt.  
Eine Garantie auf Beibehaltung des Status Quo hinsichtlich des städtebau-
lichen Umfeldes ist im bebauten Stadtgebiet nicht möglich und auch nicht 
einzufordern. Auch bei der Errichtung des Wohngebietes am Heinrich-
Mundlos-Ring handelte es sich bereits um eine Großgemengelage aus 
Wohnen, Gärten und Gewerbe. Die Bebauung erfolgt auf Flächen, welche 
bereits gewerblich genutzt waren. Die Höhe und Baumasse der neuen Be-
bauung stellt insgesamt zwar eine gewisse optische Belastung der angren-
zenden Wohnbebauung dar, führt jedoch nicht zu unzumutbaren Belästi-
gungen und nicht zur Einschränkung der Nutzbarkeit im Sinne der Siche-
rung gesunder Wohnverhältnisse sowie hinsichtlich einer bestimmungsge-
mäßen Nutzung der Wohngrundstücke. 
 

5 Warum muss es der Standort Insleber Straße sein? Auch in der 
Nähe, z.B. zwischen Mittagstraße und Gröperstraße, gibt es 
freie Gewerbeflächen ohne vergleichbares Störpotential für 
benachbarte Wohnnutzung. 
 

Es wurden weitere Standorte untersucht. Wesentlich für die getroffene 
Entscheidung zum Ausbau ist der vorhandene Unternehmensstandort. Hier 
können umfangreiche vorhandene Infrastruktureinrichtungen weiter genutzt 
werden bzw. leicht erweitert werden (Verwaltungsgebäude, Energiezentra-
le, Servicegebäude, Sicherheitseinrichtungen). Es sind die erforderlichen 
Medienanbindungen vorhanden bzw. können mit wenig Aufwand ausge-

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 
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baut werden (Glasfaserkabelnetz und weltweite Verbindung der TSI-
Rechenzentren). Damit sind wesentliche Vorleistungskosten für den Stand-
ort bereits gesichert, vor allem aber auch technische Rahmenbedingungen 
bereits gegeben. 
 

6 Im Anschluss an die Bürgerversammlung wurde eine Unter-
schriftensammlung mit insgesamt 77 Unterschriften übergeben, 
die sich gegen die Planung hinsichtlich nachfolgender Belange 
ausspricht: 

- Starke optische Beeinträchtigung des gesamten Wohn-
gebietes am Heinrich-Mundlos-Ring sowie der Kleingär-
ten 

- Je nach Lage der Grundstücke massive Beeinträchti-
gung durch Verschattung 

- Zusätzliche Schallbelästigung aufgrund der für Hoch-
leistungsrechner notwendigen Kühl- und Lüftungsag-
gregate 

- Insgesamt starke Beeinträchtigung der Wohn- und Le-
bensqualität 

- Unzumutbare Veränderung der Erwerbsvoraussetzun-
gen von Grund und Boden 

- Damit verbundene Abwertung des erworbenen Grund 
und Bodens 

 

Die vorgetragenen Belange der Anwohner wurden geprüft.  
Eine gewisse optische Beeinträchtigung durch die Höhe der neuen Baukör-
per kann nicht negiert werden. Einige Grundstücke sind im Winterzeitraum 
einer wesentlichen Reduzierung der Besonnung ausgesetzt, die Einhaltung 
der Mindestbesonnungszeit gemäß der DIN 5034-1 konnte nachweislich 
eines entsprechenden Gutachtens ausgeschlossen werden. Da der Ab-
stand der neuen Gebäude die vorgeschriebenen Abstandsflächen deutlich 
überschreitet, die Auswirkungen durch Besonnung weitgehend auf den 
Winterzeitraum beschränkt sind und die Normwerte nicht unterschritten 
werden, wird hier unter Wichtung der privaten Belange der Anwohner und 
Grundstücksbesitzer und der wirtschaftlichen Belange des ansässigen 
Unternehmens den wirtschaftlichen Belangen der Vorrang eingeräumt.  
Die Belastung durch Schallemissionen wird auch nach Planrealisierung im 
zulässigen Rahmen auf der Grundlage der Normvorgaben für allgemeine 
Wohngebiete liegen. Dies ist durch gutachterliche Ermittlung und entspre-
chende Festsetzungen zu Schallkontingenten der neuen und bestehenden 
Bauflächen gesichert. 
Gesunde Wohnverhältnisse und eine bestimmungsgemäße Nutzung des 
Wohngebietes können so gesichert werden.  
Eine Garantie auf Beibehaltung des Status Quo hinsichtlich des städtebau-
lichen Umfeldes ist im bebauten Stadtgebiet nicht möglich und auch nicht 
einzufordern. Auch bei der Errichtung des Wohngebietes am Heinrich-
Mundlos-Ring handelte es sich bereits um eine Großgemengelage aus 
Wohnen, Gärten und Gewerbe. Die Bebauung erfolgt auf Flächen, welche 
bereits gewerblich genutzt waren. Die Höhe und Baumasse der neuen Be-
bauung stellt insgesamt zwar eine gewisse optische Belastung der angren-
zenden Wohnbebauung dar, führt jedoch nicht zu unzumutbaren Belästi-
gungen und nicht zur Einschränkung der Nutzbarkeit im Sinne der Siche-
rung gesunder Wohnverhältnisse. 
 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 
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Infolge der vorliegenden Fragen und Stellungnahmen der Bürgerinnen und Bürger wurde eine weitere Informationsveranstaltung durchgeführt am 
12.10.10. Im Rahmen dieser Veranstaltung wurden weitgehend die gleichen Belange von Seiten der Bürger gegen die Planung vorgetragen, wie sie 
im Rahmen der Bürgerversammlung und Unterschriftensammlung vom 14.09.10 bereits benannt und in die Abwägung einbezogen wurden. Zusam-
mengefasst wurden nachfolgende Stellungnahmen im Rahmen dieser Veranstaltung abgegeben: 
 
Lfd. 
Nr. 

Stellungnahme Abwägung Beschluss- 
vorschlag 

7 Es wird die Gefahr von Terroranschlägen auf den Standort des 
Rechenzentrums gesehen aufgrund der großen strategischen 
Bedeutung dieses Zentrums. Die Bürger sehen sich so als „le-
bende Schutzschilde“ missbraucht. 

Das Rechenzentrum ist bereits jetzt ein sogenanntes strategisches Re-
chenzentrum mit weltweitem Aktionsradius. Es wird lediglich die Kapazität 
der Anlagen ausgebaut. Dieses Rechenzentrum bestand bereits, bevor die 
Wohnsiedlung am Heinrich-Mundlos-Ring entstand. Eine grundsätzliche 
Terrorgefährdung kann im Rahmen der Bauleitplanung nicht ausgeräumt 
werden.  
 

Der Stellung-
nahme wird 
nicht gefolgt. 

8 Die Stadt hat den Bebauungsplan, in dem sich das Wohngebiet 
Heinrich-Mundlos-Ring befindet, aufgestellt. Die Anwohner ha-
ben sich aufgrund der vorgefundenen Gegebenheiten im Gebiet 
angesiedelt. Er sieht die Stadt deshalb in der Pflicht, die Inte-
ressen der Bewohner der Siedlung zu wahren. 

Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes werden die Interessen der Be-
wohner des Heinrich-Mundlos-Ringes und der Insleber Straße gewahrt. Im 
Rahmen der Abwägung werden sachliche Belange wie die Verschattung 
von Gebäuden, die Lärmimmission und die Relationen zwischen dem Vo-
lumen von Baukörpern und dem Abstand zwischen ihnen berücksichtigt. 
Letztlich müssen diese Interessen gewertet, gewichtet und eine diesbezüg-
liche Entscheidung herbeigeführt werden. So, wie bei der Aufstellung des 
B-Planes für den jetzigen Heinrich-Mundlos-Ring verschiedene Belange 
abgewogen wurden, müssen jetzt sowohl die Anwohnerinteressen, als 
auch die wirtschaftlichen Interessen des Unternehmens mit 620 betroffe-
nen Mitarbeitern abgewogen werden. Dies ist durch Überarbeitung und 
teilweise Änderung der Planungen erfolgt und durch die Erarbeitung ver-
schiedener Gutachten untersetzt.  
Unter Wichtung der privaten Belange der Anwohner und Grundstücksbesit-
zer und der wirtschaftlichen Belange des ansässigen Unternehmens wird 
im Ergebnis den wirtschaftlichen Belangen und der Erweiterung des Unter-
nehmens am Standort der Vorrang eingeräumt. Mittels der angepassten 
Planung wurde dabei ein Kompromiss herbei geführt.  
Eine Garantie auf Beibehaltung des Status Quo hinsichtlich des städtebau-
lichen Umfeldes ist im bebauten Stadtgebiet nicht möglich und auch nicht 
einzufordern. Auch bei der Errichtung des Wohngebietes am Heinrich-
Mundlos-Ring handelte es sich bereits um eine Großgemengelage aus 

Der Stellung-
nahme wird 
überwiegend 
gefolgt. 
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Wohnen, Gärten und Gewerbe. Die Bebauung erfolgt auf Flächen, welche 
bereits gewerblich genutzt waren. Die Höhe und Baumasse der neuen Be-
bauung stellt insgesamt zwar eine gewisse optische Belastung der angren-
zenden Wohnbebauung dar, führt jedoch nicht zu unzumutbaren Belästi-
gungen und nicht zur Einschränkung der Nutzbarkeit im Sinne der Siche-
rung gesunder Wohnverhältnisse. 
 

9 Nach Umbaumaßnahmen auf dem Firmengelände im Frühjahr 
2010 trat eine bis dahin nicht vorhandene Lärmbelästigung auf. 
Man hat T-Systems daraufhin angesprochen, wurde aber an 
eine andere Stelle weitergeleitet. Eine Beantwortung der Be-
schwerde ist bis heute nicht erfolgt. Es handelt sich bei dem 
Lärm um niederfrequente Geräuschmuster. Erkundigungen 
haben ergeben, dass dieser Lärm nicht im Vorfeld ermittelt wer-
den kann. Der Sinn des schalltechnischen Gutachtens wird 
deshalb angezweifelt, zumal es sich bei dem Modulsystem um 
eine Neuentwicklung handelt, also keine Vergleichs- oder Erfah-
rungswerte vorliegen. 
Auftretender niederfrequenter Lärm ist nicht eindämmbar. Die 
Lärmbelastung ist bereits vorhanden und soll sich nicht noch 
vergrößern. Man sollte den vorhandenen Lärm messen und erst 
dann weiter planen. 
 

Diese Stellungnahme betrifft zunächst vorwiegend die bestehende Nut-
zung. 
Aufgrund der geplanten Erweiterung mit gleichartigen Nutzungen wurde 
dieser Belang jedoch im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung und 
bei der Aufstellung des Bebauungsplanes beachtet. 
Die von den Anwohnern festgestellten Lärmbelästigungen resultierten auf 
Baumaßnahmen in Grundstücksnähe, in Folge derer eine Öffnung in der 
bestehenden Lärmschutzwand hergestellt wurde. Damit konnte diese 
Lärmschutzwand zeitweise nicht die erforderliche Lärmminderung gewähr-
leisten. Die Öffnung ist mittlerweile geschlossen, die Lärmbelastung in der 
Form somit nicht mehr gegeben. 
Für die aktuelle Planung wurden mehrere schalltechnische Gutachten erar-
beitet und Messungen an Schallquellen und Grundstücksgrenzen durchge-
führt. Dabei wurde festgestellt, dass eine ältere technische Anlage nicht 
den Anforderungen entspricht und nachgebessert werden muss. Insgesamt 
wurde eine Lärmkontingentierung vorgenommen, welche im Ergebnis die 
Einhaltung aller Richtwerte gemäß geltender Vorschriften einhält an den 
nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen. Dies betrifft auch den nie-
derfrequenten Schallanteil. 
 

Der Stellung-
nahme wird 
teilweise ge-
folgt. 

10 Es wird angeregt, einen Teil der neuen Rechnergebäude unter-
halb der Geländeoberkante zu errichten, um die Gesamthöhe 
zu reduzieren. 

Eine Optimierung der Planung im Sinne der Anregung wurde vorgenom-
men. Damit konnte im Entwurf zum Bebauungsplan die Gesamthöhe der 
geplanten neuen Rechnergebäude um ca. 4 m vorgenommen werden. 
Dabei liegt die Bezugshöhe ca. 1 m niedriger, als die Geländehöhe im Be-
reich der benachbarten Wohnhäuser. Eine weitere Reduzierung der Höhe 
ist aus technischen Gründen und aufgrund des Baugrundes nicht möglich. 
Insbesondere technische Belange stehen hier entgegen. So müssen im 
untersten Geschoss technische Anlagen mit erhöhtem Gefährdungspoten-
tial platziert werden. Auch die Zugänglichkeit und innerbetriebliche Abläufe 
gestatten hier keine weitere Tiefenlage, als mit der geänderten Entwurfs-
planung berücksichtigt. 

Der Stellung-
nahme wird 
teilweise ge-
folgt. 
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Weitere Stellungnahmen gingen nachfolgend zu den Bürgerversammlungen als schriftliche Stellungnahmen von Bürgern ein und wurden gemäß 
§ 3 (1) BauGB in die Abwägung eingestellt wie folgt: 
(Die Nummern stehen jeweils für ein anonymisiertes Bürgerschreiben, unterschiedliche Abwägungsvorschläge führen teils zur Dopplung von Nummern mit dem Zusatz einer Folge-
nummer) 
 
Lfd.  
Nr. 

Schreiben  
vom 

Stellungnahme Abwägung Beschluss- 
vorschlag 

11/1 30.09.10 Die Entscheidung des Unternehmens T-Systems zum Ausbau des 
vorhandenen Standortes wird grundsätzlich befürwortet. Allerdings 
können die derzeitigen Planungsvarianten nicht akzeptiert werden 
aufgrund der damit verbundenen Auswirkungen auf das eigene 
Wohngrundstück. 
Es entstünde eine erhebliche optische Beeinträchtigung aufgrund der 
Nähe und Höhe der geplanten Neubebauung. Daraus folgend wäre 
eine massive Verschattung von Haus und Garten hinzunehmen. Die 
Wohnqualität und der Freizeitwert wären deutlich reduziert. Der 
Wunsch nach Licht und Außenspielfläche für die Kinder war ein 
wichtiger Grund, ein Eigenheim mit Südausrichtung des Gartens zu 
errichten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die betroffene Familie besitzt ein Grundstück am Heinrich-
Mundlos-Ring. Das Grundstück weist einen minimalen 
Abstand von ca. 24 m zur Grundstücksgrenze von T-
Systems auf, das Wohnhaus ca. 30 m. 
Eine gewisse optische Beeinträchtigung durch die Höhe 
der neuen Baukörper kann nicht negiert werden. Das 
Grundstück wird im Winterzeitraum bei Planrealisierung 
einer wesentlichen Reduzierung der Besonnung ausge-
setzt sein, die Einhaltung der Mindestbesonnungszeit ge-
mäß der DIN 5034-1 konnte jedoch nachweislich eines 
entsprechenden Gutachtens ausgeschlossen werden. Da 
der Abstand der neuen Gebäude die vorgeschriebenen 
Abstandsflächen deutlich überschreitet, die Auswirkungen 
durch Besonnung weitgehend auf den Winterzeitraum 
beschränkt sind und die Normwerte nicht unterschritten 
werden, wird hier unter Wichtung der privaten Belange der 
Anwohner und Grundstücksbesitzer und der wirtschaftli-
chen Belange des ansässigen Unternehmens den wirt-
schaftlichen Belangen der Vorrang eingeräumt. 
Grundsätzlich wird die ausreichende Belichtung, Beson-
nung und Belüftung durch Einhaltung der bauordnungs-
rechtlichen Abstandsflächen angemessen gesichert. Bei 
der Einhaltung der Abstandsflächen ist eine verschat-
tungsbedingte Nachbarrechtsverletzung im Normalfall 
ausgeschlossen. Die Festsetzungen des B-Planes zu Ge-
bäudehöhen und Baugrenzen führen zu größeren Ab-
standsflächen in Nachbarschaft zu den Wohngrundstü-
cken, als nach Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
erforderlich wäre (etwa doppelt so groß).  

Der Stellungnah-
men wird nicht 
gefolgt. 
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Es ist eine massive Zunahme der Lärmbelästigung und Gesund-
heitsgefährdung durch zusätzliche Kühl- und Lüftungsaggregate zu 
befürchten. Auch für den Fall, dass die gesetzlichen Bestimmungen 
eingehalten, aber nicht wesentlich unterschritten würden, stellt dies 
für das Wohngebiet Heinrich-Mundlos-Ring eine erhebliche Ver-
schlechterung dar. Da die geplanten Module des Rechenzentrums 
Neuentwicklungen darstellen sollen, können auch noch keine Ver-
gleichswerte vorliegen. Durch die geplante Gebäudeausbildung mit 
erhöhter Mittelachse sind zudem Schallreflexionen zu befürchten. Es 
muss festgestellt werden, dass T-Systems bereits jetzt nicht in der 
Lage ist, eine Gesundheitsgefährdung durch niederfrequente Lärm-
belästigung zu verhindern. 
 
Im Rahmen des laufenden Verfahrens ist auch zu klären, ob T-

Aufgrund der bestehenden Gemengelage durch Nachbar-
schaft von Wohnen und Gewerbe und diesbezüglichen 
unterschiedlichen Gebäudekubaturen und –höhen wurde 
dennoch eine gutachterliche Überprüfung der Verschat-
tung als notwendig erachtet. Die Verschattung, welche bei 
Bebauung gemäß der Festsetzungen des Bebauungs-
planentwurfes für die nördlich befindlichen Nutzungen 
Wohnen und Kleingärten entsteht, wurde mittels eines 
solchen Gutachtens untersucht. Es erfolgten flächenhafte 
und punktuelle numerische Modellrechnungen nach dem 
„Ray-Tracing-Verfahren“. Zur Bewertung wurde im Gut-
achten die DIN 5034-1 in den Fassungen von 1983 und 
1999 herangezogen. Zur Verschattung gibt es in der deut-
schen Rechtssprechung keinen einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab bezüglich der Einschränkung der lokalen 
Besonnungsverhältnisse durch Hochbauten. 
Die Modellergebnisse des Gutachtens kommen zu dem 
Ergebnis, dass es durch die geplante Bebauung weder am 
Wohngebäude noch auf der Terrassen bzw. im Hausgar-
ten zu unzulässigen Verschattungen kommt.  
In den Sommermonaten und in den Übergangsjahreszei-
ten beschränkt sich die Verschattung weitgehend auf das 
Betriebsgelände der T-Systems. 
 
Die Belastung durch Schallemissionen wird auch nach 
Planrealisierung im zulässigen Rahmen auf der Grundlage 
der Normvorgaben für allgemeine Wohngebiete liegen. 
Dies ist durch gutachterliche Ermittlung und entsprechen-
de Festsetzungen zu Schallkontingenten der neuen und 
bestehenden Bauflächen gesichert. 
Auch hinsichtlich des niederfrequenten Schallanteils wur-
den explizit Untersuchungen, Messungen und Berechnun-
gen vorgenommen.  
Im Ergebnis können alle Richtwerte eingehalten werden, 
so dass Gesundheitsgefährdungen ausgeschlossen wer-
den können. 
 
Seitens des Unternehmens T-Systems ist keine Erweite-
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Systems nicht bereits eine noch weitergehende Erweiterung am 
Standort plant mit dann weiteren Verschlechterungen für das Wohn-
gebiet. 
 
 
Zusammenfassend ergäbe sich eine massive Einschränkung der 
Lebens- und Wohnqualität und des Freizeitwertes der Grundstücke. 
Gesundheitliche und finanzielle Schäden sind zu befürchten. 
Bei einer Errichtung der Module ist mit der Unverkäuflichkeit der 
Grundstücke und damit mit einem Totalverlust des eingesetzten 
Kapitals zu rechnen, wodurch die materielle Existenz einer vierköpfi-
gen Familie vernichtet würde. 
 
Nachfolgende Alternativen werden vorgeschlagen: 
- Aufstockung bestehender Gebäude in einer Höhe, die Beschat-

tung ausschließt. 
 
 
 
 
- Ausrichtung der Lüfter zur Insleber Straße 
 
 
 
 
 
 
 
- Errichtung der neuen Gebäude südlich der Insleber Straße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rung über die hier bekannten Maßnahmen hinaus beab-
sichtigt. Der Bebauungsplan setzt ein verbindliches 
Baurecht fest, welches abgestimmt ist auf die jetzt beab-
sichtigte Errichtung von zwei neuen Rechnergebäuden. 
 
Gesunde Wohnverhältnisse und eine bestimmungsgemä-
ße Nutzung des Wohngebietes können mit der veränder-
ten Planung und auf der Grundlage der dazu erarbeiteten 
Gutachten nachweislich gesichert werden. Somit ist auch 
kein gesundheitlicher oder finanzieller Schaden für die 
betroffenen Grundstücksbesitzer in Folge der Planung 
bzw. Planrealisierung zu befürchten. 
 
Eine Gebäudeaufstockung ermöglicht nicht die erforderli-
che Einordnung der technischen Kapazitäten gemäß Un-
ternehmensplanung. Außerdem würde auch die Aufsto-
ckung des jetzigen Rechnergebäudes zur deutlichen Zu-
nahme von Verschattungen führen aufgrund der Südlage 
in Bezug auf das betreffende Grundstück. 
 
Die konkrete Planung und Ausbildung der technischen 
Anlagen für Klimatisierung und Lüftung muss im Bauan-
tragsverfahren erfolgen. Grundlage dafür bilden die gut-
achtlich ermittelten und festgesetzten Emissionskontin-
gente für die neuen und bestehenden Bauflächen. Nur bei 
Einhaltung dieser Festsetzungen werden neue Vorhaben 
zulässig. 
  
Die Süderweiterung über die Insleber Straße hinaus unter 
Nutzung der zu großen Teilen mit Garagen bestandenen 
Flächen erscheint zunächst sehr sinnvoll, wäre doch damit 
ein großer Abstand zur Wohnbebauung gegeben und 
zugleich würde eine jetzt ungeordnete Fläche einer sinn-
vollen städtebaulichen Nutzung zugeführt. Auch die Um-
verlegung der Insleber Straße wurde untersucht hinsicht-
lich Trassenführung und Kosten. 
Diese Variante muss jedoch aus Gründen der Betriebs- 
und Anlagensicherheit im Ergebnis einer umfassenden 
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- Ansiedlung auf ungenutzten anderen Industrieflächen im Stadt-

gebiet 
 
 

gutachterlichen Prüfung verworfen werden.  
Auf der unmittelbar benachbarten sechsgleisigen Bahn-
trasse in Hochlage zum Grundstück erfolgen neben Per-
sonentransporten auch Gütertransporte mit Gefahrgütern. 
Diesbezüglich sind die entstehenden Schwingungen und 
Vibrationen, die Gefahr des Abschaltens der lüftungstech-
nischen Anlagen des Rechenzentrums nach potentiellen 
Bahnunfällen mit Rauchentwicklung, aber auch der not-
wendige Abstand als Schutz vor mechanischen Schädi-
gungen bei potentiellen Bahnunfällen zu beachten. Bezüg-
lich dieser Risiken sind DIN- und TÜV-Vorschriften rele-
vant, welche insgesamt zu einem Mindestabstand von 100 
m zu dieser Bahnanlage führen würden. Unter dieser 
Maßgabe verbliebe selbst bei Umverlegung der Insleber 
Straße nicht genügend Baufläche für die Errichtung der 
geplanten Rechnergebäude.  
 
Es wurden weitere Standorte untersucht. Wesentlich für 
die getroffene Entscheidung zum Ausbau ist der vorhan-
dene Unternehmensstandort. Hier können umfangreiche 
vorhandene Infrastruktureinrichtungen weiter genutzt wer-
den bzw. leicht erweitert werden (Verwaltungsgebäude, 
Energiezentrale, Servicegebäude, Sicherheitseinrichtun-
gen). Es sind die erforderlichen Medienanbindungen vor-
handen bzw. können mit wenig Aufwand ausgebaut wer-
den (Glasfaserkabelnetz und weltweite Verbindung der 
TSI-Rechenzentren). Damit sind wesentliche Vorleis-
tungskosten für den Standort bereits gesichert, vor allem 
aber auch technische Rahmenbedingungen bereits gege-
ben. 
Zusätzlich sind diverse Standortnachteile anderer ver-
gleichbarer Standorte, v.a. die Bereitstellung von ausrei-
chender Energie mit vertretbarem Aufwand, Bereitstellung 
Glasfasernetzanschluss und notwendige Sicherheitsab-
stände von z.B. Autobahnen und offenen Gewässern ge-
wertet worden 
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11/2 30.09.10 Nachfolgende Alternativen werden vorgeschlagen: 
- Errichtung der Produktionsgebäude in niedrigerer und gestaffel-

ter Höhe 
 
 
 
- Schaffung einer Pufferzone zwischen Wohnen und Gewerbe, 

Bebauung zum Heinrich-Mundlos-Ring mit max. 7 m Höhe 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Varianten sind nur akzeptabel, wenn die Lärmbelastung nicht 
zunimmt und die bislang als Parkplatz genutzten Flächen mit Ge-
bäuden von max. 7 m Höhe bebaut werden und so eine Pufferzone 
zwischen Wohnen und Gewerbe entsteht. 
 

Die Planung der Rechnergebäude wurde optimiert, was im 
Ergebnis zu einer Absenkung der Gesamthöhe auf max. 
22 m, der Traufhöhe auf max. 19 m führte. Dabei liegt die 
Bezugshöhe noch ca. 1 m niedriger, als die Geländehöhe 
im Bereich der benachbarten Wohnhäuser. Auch der Ab-
stand zu den Wohngrundstücken wurde vergrößert. Eine 
weitergehende Staffelung der Höhe der geplanten Gebäu-
de ist aus technischen Gründen nicht möglich.  
Die begrenzten Grundstücksverhältnisse und die erforder-
liche Kubatur der neuen Rechnergebäude gestatten keine 
Einordnung einer Pufferzone. Allerdings ist der Abstand 
der geplanten Rechnergebäude und demzufolge der Bau-
grenze gegenüber dem Vorentwurf vergrößert worden und 
für das nördlichste Baufeld ist eine reduzierte Gebäude-
höhe im Bebauungsplanentwurf festgesetzt worden. 
 
Die Belastung durch Schallemissionen wird auch nach 
Planrealisierung im zulässigen Rahmen auf der Grundlage 
der Normvorgaben für allgemeine Wohngebiete liegen. 
Dies ist durch gutachterliche Ermittlung und entsprechen-
de Festsetzungen zu Schallkontingenten der neuen und 
bestehenden Bauflächen gesichert. Auf die Bebauung des 
derzeitigen  Parkplatzes mit den im Entwurf festgesetzten 
Gebäudehöhen kann jedoch nicht verzichtet werden.  
 

Der Stellungnahme 
wird teilweise ge-
folgt. 

12/1 30.09.10  
 
und 
11.10.10 

Die Planung wird abgelehnt, da eine massive Abwertung für das 
eigene Haus und Grundstück entstehen würde. 
Das Grundstück liegt in westlicher Ausrichtung mit Blick auf die Gär-
ten. Das Gelände ringsum ist nicht höher als 2- 3 m bebaut. Eine 
Bebauung mit 22 bis 26 m passt sich nicht dem Landschaftsbild an. 
Die geplante Begrünung ist dabei nahezu lächerlich. 
Es würde durch die geplanten Gebäudehöhen und Grundflächen 
eine erhebliche optische Beeinträchtigung und Verminderung der 
Wohnqualität eintreten.  
 
 
 
 

Die betroffene Familie besitzt ein Grundstück am Heinrich-
Mundlos-Ring. Das Grundstück weist einen minimalen 
Abstand von ca. 63 m zur Grundstücksgrenze von T-
Systems auf, das Wohnhaus ca. 70 m. 
Das Grundstück befindet sich im Geltungsbereich des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 134-3.1 „Lübe-
cker Straße 8“. Gemäß Festsetzungen dieses B-Planes ist 
eine Bebauung mit zwei Vollgeschossen zulässig, was zu 
Gebäudehöhen bis ca. 9 m führen kann.  
Die Planung für das hier laufende Aufstellungsverfahren 
wurde optimiert und setzt zulässige Gebäudehöhen von 19 
m (Traufhöhe) bzw. 22 m (Staffelgeschoss, Gebäude-
oberkante) fest. Dabei liegt die Bezugshöhe noch ca. 1 m 

Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. 
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Durch die geplante Gebäudeausbildung mit erhöhter Mittelachse 
sind zudem Schallreflexionen zu befürchten. 
Es wird eine massive Lärmbelästigung und Gesundheitsgefährdung 
durch niederfrequenten Schall befürchtet.  
Auch für den Fall, dass die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten, 
aber nicht wesentlich unterschritten würden, stellt dies für das 
Wohngebiet Heinrich-Mundlos-Ring eine erhebliche Verschlechte-
rung dar. 
Es wird die Erstellung einer Windkomfortstudie gefordert und von 
eingehenden Emissions- und CO2-Studien. 
Es gibt bei den neuen Anlagen keine gesicherten Werte für jegliche 
Emissionen, die Anwohner werden zum Versuchsobjekt. Weitere 
noch nicht absehbare Einflüsse z.B. durch Elektrosmog und Schad-
stoffausstoß der Kühlaggregate müssen befürchtet werden (aufstei-
gende Wärme, CO2-Ausstoß, Dunst). Es wird gefordert, dass das 
schalltechnische Gutachten in den wärmsten Sommermonaten er-
stellt wird, weil erst dann die tatsächlich bestehende Belastung der 
jetzigen vorhandenen Anlagen erfasst werden kann. Bis zur Erstel-
lung eines aussagefähigen Gutachtens haben die Baumaßnahmen 
zu unterbleiben, weil dann keine gesicherten Planungsgrundlagen 
bestehen. 
 
Die hohen Gebäude bedeuten für die gesamte Wohnsiedlung ein 
nachteiliges Erscheinungsbild. 
Die entstehende Verschattung ist enorm und wird auch bei den Gär-
ten zu einer nicht mehr möglichen Verpachtbarkeit führen.  
Windklimatisch können Verschlechterungen auftreten durch die Hö-
he und Anordnung der Gebäude. 
 

niedriger, als die Geländehöhe im Bereich der benachbar-
ten Wohnhäuser. Durch die Abstände der Baugrenzen für 
diese geplante Bebauung über die nach Bauordnung er-
forderlichen Abstandsflächen hinaus ist keine wesentliche 
Beeinträchtigung der Wohnnutzung zu befürchten. Die 
festgesetzten Bauhöhen werden auch nicht als Fremdkör-
per wirken, da das vorhandene Verwaltungsgebäude mit 
einer Gesamthöhe von 28 m bereits prägend ist. 
 
Die Bedenken zur Immissionsbelastung können insofern 
ausgeräumt werden, als durch gutachterliche Berechnun-
gen und im Ergebnis getroffene detaillierte Festsetzungen 
zum Immissionsschutz gesunde Wohnverhältnisse gesi-
chert werden unter Einhaltung aller relevanten Normen für 
allgemeine Wohngebiete.  
Mittels Klimagutachten, Gutachten zu Elektrosmog, 
Schallschutz und Verschattung wurden alle Belange an-
gemessen geprüft. Alle geltenden Richtwerte werden ein-
gehalten. 
Eine Überprüfung der rechnerisch getroffenen Annahmen 
und Ergebnisse ist im Rahmen des Monitorings, welches 
der Umweltbericht vorschreibt, gesichert. Die geforderten 
Messungen unter Volllast der Kühl- und Lüftungstechnik 
können nach Planrealisierung durchgeführt werden. So-
fern Abweichungen von den festgesetzten, die Einhaltung 
der geltenden Normen sichernden Emissionskontingenten 
entstehen würden, müssen nachfolgend Verbesserungen 
vorgenommen werden. 
 
 
 
Grundsätzlich wird die ausreichende Belichtung, Beson-
nung und Belüftung durch Einhaltung der bauordnungs-
rechtlichen Abstandsflächen angemessen gesichert. Bei 
der Einhaltung der Abstandsflächen ist eine verschat-
tungsbedingte Nachbarrechtsverletzung im Normalfall 
ausgeschlossen. Die Festsetzungen des B-Planes zu Ge-
bäudehöhen und Baugrenzen führen zu größeren Ab-
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standsflächen in Nachbarschaft zu den Wohngrundstü-
cken, als nach Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
erforderlich wäre (etwa doppelt so groß). 
Aufgrund der bestehenden Gemengelage durch Nachbar-
schaft von Wohnen und Gewerbe und diesbezüglichen 
unterschiedlichen Gebäudekubaturen und –höhen wurde 
eine gutachterliche Überprüfung der Verschattung als 
notwendig erachtet. Die Verschattung, welche bei Bebau-
ung gemäß der Festsetzungen des Bebauungsplanent-
wurfes für die nördlich befindlichen Nutzungen Wohnen 
und Kleingärten entsteht, wurde mittels eines solchen 
Gutachtens untersucht. Es erfolgten flächenhafte und 
punktuelle numerische Modellrechnungen nach dem „Ray-
Tracing-Verfahren“. Zur Bewertung wurde im Gutachten 
die DIN 5034-1 in den Fassungen von 1983 und 1999 
herangezogen. Zur Verschattung gibt es in der deutschen 
Rechtssprechung keinen einheitlichen Bewertungsmaß-
stab bezüglich der Einschränkung der lokalen Beson-
nungsverhältnisse durch Hochbauten. 
Die Modellergebnisse des Gutachtens kommen zu dem 
Ergebnis, dass es durch die geplante Bebauung an kei-
nem Wohngebäude zu unzulässigen Verschattungen 
kommt. Es ist allerdings eine deutliche Zunahme der Ver-
schattung in den Wintermonaten bei einigen Grundstü-
cken zu erwarten. Das Grundstück des hier betroffenen  
Bürgers erfährt auch bei Planrealisierung keine Verände-
rung der Besonnungszeiten. Die Mindestbesonnungszei-
ten gemäß DIN 5034-1 werden bei allen Grundstücken am 
Heinrich-Mundlos-Ring eingehalten. Es erfolgt hinsichtlich 
dieser Betroffenheit der Bürger eine Abwägung zugunsten 
der wirtschaftlichen Belange des ansässigen Unterneh-
mens. 
Eine gewisse optische Beeinträchtigung durch die  Höhe 
der neuen Baukörper für Teile der Siedlung am Heinrich-
Mundlos-Ring kann nicht negiert werden. Für die Siedlung 
insgesamt entsteht bei Planrealisierung eine Veränderung, 
die individuell mehr oder weniger nachteilig gewertet wird. 
Eine teilweise Verschattung der Gärten wird im Rahmen 
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Im Rahmen des laufenden Verfahrens ist auch zu klären, ob T-
Systems nicht bereits eine noch weitergehende Erweiterung am 
Standort plant mit dann weiteren Verschlechterungen für das Wohn-
gebiet. 
 
 
Zusammenfassend ergäbe sich eine massive Einschränkung der 
Lebens- und Wohnqualität und des Freizeitwertes des eigenen 
Grundstücks. Der Wiederverkaufswert des Grundstückes wird er-
heblich sinken, weil neben der Lärmbelästigung die optische Beein-
trächtigung entstehen wird. 
 
 
 
Folgende Alternativen sollen geprüft werden: 
- Errichtung der Produktionsgebäude südlich der Insleber Straße 
- Errichtung der neuen Produktionsgebäude auf ungenutzten In-

dustrieflächen im Stadtgebiet. 
 
 
 
 

der Abwägung zugunsten der wirtschaftlichen Belange des 
ansässigen Unternehmens hingenommen. Eine bestim-
mungsgemäße Nutzung der Kleingärten wird dadurch 
nicht ausgeschlossen, da im wesentlichen Nutzungszeit-
raum, nämlich in den Sommermonaten, keinerlei Beein-
trächtigungen entstehen und auch in der Übergangsjah-
reszeit die Verschattung im Wesentlichen auf das Be-
triebsgelände der T-Systems beschränkt bleibt. Nur zwi-
schen Dezember und Februar entsteht hier eine wesentli-
che Zunahme der Verschattung. Eine Nutzungsaufgabe ist 
insofern nicht zu befürchten. 
 
Auf das Grundstück des Bürgers  entstehen im Ergebnis 
des Verschattungsgutachtens keinerlei Auswirkungen 
durch Besonnung und Belichtung bei Planrealisierung.  
 
Seitens des Unternehmens T-Systems ist keine Erweite-
rung über die hier bekannten Maßnahmen hinaus beab-
sichtigt. Der Bebauungsplan setzt ein verbindliches 
Baurecht fest, welches abgestimmt ist auf die jetzt beab-
sichtigte Errichtung von zwei neuen Rechnergebäuden. 
 
Gesunde Wohnverhältnisse und eine bestimmungsgemä-
ße Nutzung des betroffenen Grundstückes können mit der 
veränderten Planung und auf der Grundlage der dazu 
erarbeiteten Gutachten nachweislich gesichert werden. 
Somit ist auch kein gesundheitlicher oder finanzieller 
Schaden in Folge der Planaufstellung bzw. Planrealisie-
rung zu befürchten. 
 
Die Süderweiterung über die Insleber Straße hinaus unter 
Nutzung der zu großen Teilen mit Garagen bestandenen 
Flächen erscheint zunächst sehr sinnvoll, wäre doch damit 
ein großer Abstand zur Wohnbebauung gegeben und 
zugleich würde eine jetzt ungeordnete Fläche einer sinn-
vollen städtebaulichen Nutzung zugeführt. Auch die Um-
verlegung der Insleber Straße wurde untersucht hinsicht-
lich Trassenführung und Kosten. 
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Diese Variante muss jedoch aus Gründen der Betriebs- 
und Anlagensicherheit im Ergebnis einer umfassenden 
gutachterlichen Prüfung verworfen werden.  
Auf der unmittelbar benachbarten sechsgleisigen Bahn-
trasse in Hochlage zum Grundstück erfolgen neben Per-
sonentransporten auch Gütertransporte mit Gefahrgütern. 
Diesbezüglich sind die entstehenden Schwingungen und 
Vibrationen, die Gefahr des Abschaltens der lüftungstech-
nischen Anlagen des Rechenzentrums nach potentiellen 
Bahnunfällen mit Rauchentwicklung, aber auch der not-
wendige Abstand als Schutz vor mechanischen Schädi-
gungen bei potentiellen Bahnunfällen zu beachten. Bezüg-
lich dieser Risiken sind DIN- und TÜV-Vorschriften rele-
vant, welche insgesamt zu einem Mindestabstand von 100 
m zu dieser Bahnanlage führen würden. Unter dieser 
Maßgabe verbliebe selbst bei Umverlegung der Insleber 
Straße nicht genügend Baufläche für die Errichtung der 
geplanten Rechnergebäude.  
Es wurden weitere Standorte untersucht. Wesentlich für 
die getroffene Entscheidung zum Ausbau ist der vorhan-
dene Unternehmensstandort. Hier können umfangreiche 
vorhandene Infrastruktureinrichtungen weiter genutzt wer-
den bzw. leicht erweitert werden (Verwaltungsgebäude, 
Energiezentrale, Servicegebäude, Sicherheitseinrichtun-
gen). Es sind die erforderlichen Medienanbindungen vor-
handen bzw. können mit wenig Aufwand ausgebaut wer-
den (Glasfaserkabelnetz und weltweite Verbindung der 
TSI-Rechenzentren). Damit sind wesentliche Vorleis-
tungskosten für den Standort bereits gesichert, vor allem 
aber auch technische Rahmenbedingungen bereits gege-
ben. 
Zusätzlich sind diverse Standortnachteile anderer ver-
gleichbarer Standorte, v.a. die Bereitstellung von ausrei-
chender Energie mit vertretbarem Aufwand, Bereitstellung 
Glasfasernetzanschluss und notwendige Sicherheitsab-
stände von z.B. Autobahnen und offenen Gewässern ge-
wertet worden. 
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Insgesamt ist die Prämisse zu beachten, dass die Lärmbelastung 
nicht zunimmt und die bislang als Parkplatz genutzten Flächen mit 
Gebäuden von max. 7 m Höhe bebaut werden und so eine Pufferzo-
ne zwischen Wohnen und Gewerbe entsteht. 
 
 
 
 
 
 
Sollte sich mit der weiteren Planung keine befriedigende Lösung für 
uns und alle am Heinrich-Mundlos-Ring anliegenden Anwohner er-
geben, behalten wir uns vor, die Stadt Magdeburg auf Schadenser-
satz aufgrund des Wertverlustes und der Gesundheitsgefährdung 
durch niederfrequenten Schall, Schadstoffausstoß, Elektrosmog, 
Windeinflüsse u.v.m. zu verklagen. 
Das bestehende Wohngebiet am Heinrich-Mundlos-Ring, in welchem 
sich vorwiegend Familien mit Kindern angesiedelt haben, würde 
durch die Erweiterung von T-Systems abgewertet.  
 
Es ist zu befürchten, dass nach Verschattung der Gärten und einem 
daraus folgenden Leerstand dort T-Systems weiterbaut. Es wird in 
Richtung einer „grünen Lunge“ der Stadt ausgebaut, anstatt alte und 
brachliegende Flächen zu nutzen. Im Planungsbereich leben viele 
schützenswerte Tierarten, deren Lebensraum zerstört würde, wie: 
Amseln, Drosseln, Rotkehlchen, Gartenrotschwanz, Kohl- und Blau-
meisen, Haussperling, Grünfink, Stieglitz, Igel, Feldhasen und viele 
andere. 
 
 
 
 
 
 
 
Es bestehen nachfolgende Fragen und Bedenken: 
- Wo wird das ursprünglich geplante dritte Modul angesiedelt, 

welches im vorgelegten Bebauungsplan nicht mehr auftaucht? 

Die Belastung durch Schallemissionen wird auch nach 
Planrealisierung im zulässigen Rahmen auf der Grundlage 
der Normvorgaben für allgemeine Wohngebiete liegen. 
Dies ist durch gutachterliche Ermittlung und entsprechen-
de Festsetzungen zu Schallkontingenten der neuen und 
bestehenden Bauflächen gesichert. 
Auf die Bebauung des derzeitigen  Parkplatzes mit den im 
Entwurf festgesetzten Gebäudehöhen kann jedoch nicht 
verzichtet werden. 
 
Die genannten Auswirkungen wurden zur Vorbereitung 
einer sachgerechten Abwägung gutachterlich untersucht. 
Gesundheitsgefährdungen, unzulässige Verschattungen 
oder sonstige wesentliche nachteilige Auswirkungen kön-
nen im Ergebnis der Gutachten unter Beachtung der ge-
troffenen diesbezüglichen Festsetzungen des B-Planes 
und unter Beachtung des Monitorings nach Planrealisie-
rung ausgeschlossen werden. 
 
 
Im wesentlichen Nutzungszeitraum der Kleingärten, näm-
lich in den Sommermonaten, entstehen keinerlei Beein-
trächtigungen. Auch in der Übergangsjahreszeit bleibt die 
Verschattung im Wesentlichen auf das Betriebsgelände 
der T-Systems beschränkt. Nur zwischen Dezember und 
Februar entsteht hier eine wesentliche Zunahme der Ver-
schattung. Eine Nutzungsaufgabe ist insofern nicht zu 
befürchten. Im Flächennutzungsplan ist der Bereich als 
Grünfläche ausgewiesen, eine andere Nutzung ist hier 
nicht vorgesehen. 
Durch die Bebauungsplanaufstellung wird keine Zerstö-
rung des Lebensraums geschützter oder schützenswerter 
Tierarten initiiert. 
 
 
Seitens des Unternehmens T-Systems ist keine Erweite-
rung über die hier bekannten Maßnahmen hinaus beab-
sichtigt. Der Bebauungsplan setzt ein verbindliches 
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- Wo kommen die durch Bebauung entfallenden Parkplätze hin? 

 
 
 
 
- Was passiert mit den Gärten, die an T-Systems und unser 

Wohngebiet angrenzen? 
 
 
- Wie hoch sind die Umwelteinflüsse, die durch die Rechnermo-

dule entstehen, z.B. Verschattung, niederfrequenter Schall, 
Emulsionsausstoß, Elektrosmog, Windeinflüsse. 

 
 
 
 
 
Es wird angeregt: 
- T-Systems bleibt ohne Erweiterung bestehen und wird nicht 

ausgebaut 
 
 
- Ein anderer Standort wird geprüft, z.B. das SKET-Gelände, 

welches hinsichtlich Lage, Größe, Parkplätzen, Infrastruktur, 
Wiederbelebung usw. bestens geeignet sein müsste. 

- Weitere Standorte im Stadtgebiet müssten geeignet sein. Dazu 
werden Standortalternativen vorgeschlagen, welche durch ein 
mitgesandtes Privatvideo untermauert werden. Diese Standort-
vorschläge beinhalten das leerstehende Bürogebäude Lüne-
burger Straße 24 und 24a (ca. 2.500 m² Grundstücksgröße) 
sowie der ebenfalls leerstehende Bürokomplex Münchenhof-
straße 37 bis 39 (mit ca. 3 ha Fläche). 

 
 
 

Baurecht fest, welches abgestimmt ist auf die jetzt beab-
sichtigte Errichtung von zwei neuen Rechnergebäuden. 
 
Für die entfallenden Parkplätze muss im Rahmen der 
Planrealisierung Ersatz geschaffen werden. Geeignete 
Flächen sind im südlichen Bereich der Insleber Straße und 
im Umfeld vorhanden. 
 
Für die Gärten wird durch die Bebauungsplanaufstellung 
keine Veränderung initiiert. Im Flächennutzungsplan ist 
der Bereich als Grünfläche ausgewiesen. 
 
Die Umwelteinflüsse wurden gutachterlich untersucht. Es 
wurden Schallschutzgutachten, Gutachten zu Elektro-
smog, ein Klimagutachten einschließlich einer Windkom-
fortstudie und ein Verschattungsgutachten erstellt. Im 
Ergebnis sind keine unzulässigen Beeinträchtigungen zu 
erwarten. Die Festsetzungen des B-Planes zum Immissi-
onsschutz gewährleisten die Einhaltung der geltenden 
Normen und sichern damit gesunde Wohnverhältnisse. 
 
Dieser Vorschlag berücksichtigt nicht  die berechtigten 
wirtschaftlichen Interessen des ansässigen Unterneh-
mens. 
 
Es wurden weitere Standorte untersucht. Wesentlich für 
die getroffene Entscheidung zum Ausbau ist der vorhan-
dene Unternehmensstandort. Hier können umfangreiche 
vorhandene Infrastruktureinrichtungen weiter genutzt wer-
den bzw. leicht erweitert werden (Verwaltungsgebäude, 
Energiezentrale, Servicegebäude, Sicherheitseinrichtun-
gen). Es sind die erforderlichen Medienanbindungen vor-
handen bzw. können mit wenig Aufwand ausgebaut wer-
den (Glasfaserkabelnetz und weltweite Verbindung der 
TSI-Rechenzentren). Damit sind wesentliche Vorleis-
tungskosten für den Standort bereits gesichert, vor allem 
aber auch technische Rahmenbedingungen bereits gege-
ben. 
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- Aufstockung des bestehenden Rechnergebäudes auf eine Höhe, 
welche Beschattung ausschließt, dabei Ausrichtung der Lüf-
tungs- und Kühlaggregate zur Insleber Straße 

 
 

Zusätzlich sind diverse Standortnachteile anderer ver-
gleichbarer Standorte, v.a. die Bereitstellung von ausrei-
chender Energie mit vertretbarem Aufwand, Bereitstellung 
Glasfasernetzanschluss und notwendige Sicherheitsab-
stände von z.B. Autobahnen und offenen Gewässern ge-
wertet worden. 
 
Eine Gebäudeaufstockung ermöglicht nicht die erforderli-
che Einordnung der technischen Kapazitäten gemäß Un-
ternehmensplanung und würde während der Bauzeit zum 
Totalausfall des Rechenzentrums führen. Außerdem wür-
de auch die Aufstockung des vorhandenen Rechnerge-
bäudes zu einer deutlichen Zunahme der Verschattung 
einiger Grundstücke am Heinrich-Mundlos-Ring in den 
Wintermonaten führen. 
Die konkrete Planung und Ausbildung der technischen 
Anlagen für Klimatisierung und Lüftung muss im Bauan-
tragsverfahren erfolgen. Grundlage dafür bilden die gut-
achtlich ermittelten und festgesetzten Emissionskontin-
gente für die neuen und bestehenden Bauflächen. Nur bei 
Einhaltung dieser Festsetzungen werden neue Vorhaben 
zulässig. 
 

12/2 30.09.10  
 
und 
11.10.10 

Folgende Alternative sollen geprüft werden: 
- Errichtung der Produktionsgebäude mit reduzierter, gestaffelter 

Höhe 
 
 
 

Die Planung der Rechnergebäude wurde optimiert, was im 
Ergebnis zu einer Absenkung der Gesamthöhe auf max. 
22 m, der Traufhöhe auf max. 19 m führte. Dabei liegt die 
Bezugshöhe noch ca. 1 m niedriger, als die Geländehöhe 
im Bereich der benachbarten Wohnhäuser. Auch der Ab-
stand zu den Wohngrundstücken wurde vergrößert. Eine 
weitergehende Staffelung der Höhe der geplanten Gebäu-
de ist aus technischen Gründen nicht möglich. 
 

Der Stellungnahme 
wird teilweise ge-
folgt. 

13 01.10.10 Es gibt keine Bedenken zur Sicherung der Arbeitsplätze und des 
Unternehmens T-Systems, aber erhebliche Bedenken gegen eine 
Erweiterung am Standort Insleber Straße.  
Die Familie mit drei Kindern hat sich bewusst am innerstädtischen 
Standort Heinrich-Mundlos-Ring angesiedelt unter zur Ansiedlungs-
entscheidung maßgeblichen Bedingungen (1-2-geschossige Bebau-

Die betroffene Familie besitzt ein Grundstück am Heinrich-
Mundlos-Ring. Das Grundstück weist einen minimalen 
Abstand von ca. 125 m zur Grundstücksgrenze von T-
Systems auf, das Wohnhaus ca. 130 m. 
 
Mögliche nachteilige Auswirkungen der Bebauungspla-

Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. 
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ung, Erhalt der Gärten, Einhausung bestehender Lüftungsanlagen 
von T-Systems). Im Vertrauen auf die Stadt wurde ein Grundstück 
erworben. Beide arbeiten im Schichtsystem und benötigen ein ruhi-
ges Leben, Wohnen, Erholen und Schlafen zu allen Tageszeiten.  
Die jetzt geplante Erweiterung würde  
- den Erholungswert drastisch senken,  
- die Nutzung der Außenanlagen und des Spielplatzes optisch 

und akustisch stark beeinträchtigen,  
- wahrscheinlich zur Nichtnutzbarkeit der Außenanlagen führen,  
- die Schallbelästigung auch vor Türen, Fenstern, Wänden keine 

Halt machen,  
- eine starke, nicht vertretbare Abwertung der Immobilie und des 

Grund und Bodens mit sich bringen. 
 
 
 
Die Kühl- und Lüftungsaggregate verursachen durch niederfrequen-
ten Schall erhebliche, wahrscheinlich gesundheitsgefährdende, 
Lärmbelästigungen. 
 
Es stellt sich die Frage, wo das dritte geplante Modul bleibt? 
 
 
 
 
 
Mit der Erweiterung schafft T-Systems keinen zusätzlichen Arbeits-
platz. Die Anwohner des Heinrich-Mundlos-Ringes zahlen jedoch 
hier ihre Steuern. 
 
Die Stadt soll T-Systems einen Bauplatz am Stadtrand anbieten, hier 
sind genügend Flächen vorhanden. Ein Bebauungsplan in der beste-
henden Form wird abgelehnt. 
 

nung bzw. der Planrealisierung wurden zur Vorbereitung 
einer sachgerechten Abwägung durch die Erarbeitung 
mehrerer Fachgutachten umfassend untersucht. 
Gesundheitsgefährdungen, unzulässige Verschattungen 
oder sonstige wesentliche nachteilige Auswirkungen kön-
nen im Ergebnis der Gutachten unter Beachtung der ge-
troffenen diesbezüglichen Festsetzungen des B-Planes 
und unter Beachtung des Monitorings nach Planrealisie-
rung ausgeschlossen werden. Auf das Grundstück des 
betreffenden Bürgers hat die Bebauungsplanaufstellung 
aufgrund der großen Abstände praktisch keine Auswir-
kung. 
Somit führt die Bebauungsplanaufstellung bzw. Planreali-
sierung auch nicht zur wesentlichen Wertminderung für 
das Grundstück. 
 
Durch Gutachten und entsprechende Festsetzungen des 
Bebauungsplanes wird die Einhaltung aller geltenden 
Normen gesichert.  
 
Seitens des Unternehmens T-Systems ist keine Erweite-
rung über die hier bekannten Maßnahmen hinaus beab-
sichtigt. Der Bebauungsplan setzt ein verbindliches 
Baurecht fest, welches abgestimmt ist auf die jetzt beab-
sichtigte Errichtung von zwei neuen Rechnergebäuden. 
 
Die Erweiterung dient der Sicherung des vorhandenen 
Standorts und damit dem Erhalt von  620 Arbeitsplätzen. 
 
 
Es wurden weitere Standorte untersucht. Wesentlich für 
die getroffene Entscheidung zum Ausbau ist der vorhan-
dene Unternehmensstandort. Hier können umfangreiche 
vorhandene Infrastruktureinrichtungen weiter genutzt wer-
den bzw. leicht erweitert werden (Verwaltungsgebäude, 
Energiezentrale, Servicegebäude, Sicherheitseinrichtun-
gen). Es sind die erforderlichen Medienanbindungen vor-
handen bzw. können mit wenig Aufwand ausgebaut wer-
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den (Glasfaserkabelnetz und weltweite Verbindung der 
TSI-Rechenzentren). Damit sind wesentliche Vorleis-
tungskosten für den Standort bereits gesichert, vor allem 
aber auch technische Rahmenbedingungen bereits gege-
ben. 
Zusätzlich sind diverse Standortnachteile anderer ver-
gleichbarer Standorte, v.a. die Bereitstellung von ausrei-
chender Energie mit vertretbarem Aufwand, Bereitstellung 
Glasfasernetzanschluss und notwendige Sicherheitsab-
stände von z.B. Autobahnen und offenen Gewässern ge-
wertet worden. 
 

14 02.10.10 Die Erweiterung in der auf der Bürgerversammlung  vorgestellten 
Form wird mit folgender Begründung bzw. aufgrund nachfolgender 
Bedenken abgelehnt: 
- Die neue Neustadt weist eine gemischte Struktur auf. Mit dem 

Abriss der ehemaligen Möbelfabrik beschloss die Stadt 2006 
einen Bebauungsplan, welcher Wohngebiet mit 1 bis 2 Ge-
schossen vorsieht. Dies geschah aus unserer Sicht mit Rück-
sicht auf diese Mischstruktur. 

 
- Ein Bestandsschutz der Gartenanlage wurde zugesichert. Steht 

man dazu heute noch? 
 
 
 
- T-Systems erhielt bereits damals Auflagen zur Eindämmung 

der bestehenden Kühl- und Lüftungsanlagen. Dies geschah 
doch wohl nicht, um jetzt wieder aufzustocken? 

 
 
- Die in der Bürgerversammlung vorgestellte Bebauung mit bis 

zu 26 m Höhe und einer enorm hohen Lärmbelästigung steht 
im krassen Gegensatz. Wären zum Zeitpunkt der Entwicklung 
des Wohngebietes am Heinrich-Mundlos-Ring diese Rahmen-
bedingungen bekannt gewesen, hätte niemand Grund und Bo-
den erworben! 

- Der zu erwartende Geräuschpegel würde die Nutzung aller Au-

Die betroffene Familie besitzt ein Grundstück am Heinrich-
Mundlos-Ring. Das Grundstück weist einen minimalen 
Abstand von ca. 55 m zur Grundstücksgrenze von T-
Systems auf, das Wohnhaus ca. 65 m. 
 
Die Aufstellung des B-Planes 134-7 „Lübecker Straße 2/ 
Insleber Straße“ erfolgt unter Beachtung der bestehenden 
Großgemengelage. 
 
Die Fläche der Kleingärten ist im Flächennutzungsplan als 
Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Kleingärten“ aus-
gewiesen. Der Erhalt bleibt damit Ziel der städtebaulichen 
Entwicklung. 
 
Die Immissionsschutzbelange werden im Rahmen der 
Planaufstellung angemessen berücksichtigt, durch die 
Erarbeitung mehrerer Fachgutachten untersetzt. Der B-
Plan enthält im Ergebnis entsprechende Festsetzungen . 
 
Eine gewisse optische Beeinträchtigung durch die Höhe 
der neuen Baukörper kann nicht negiert werden. Da der 
Abstand dieser neuen Gebäude die vorgeschriebenen 
Abstandsflächen deutlich überschreitet, unzulässige Aus-
wirkungen durch Besonnung und Belichtung nicht entste-
hen, wird hier unter Wichtung der privaten Belange der 
Anwohner und Grundstücksbesitzer und der wirtschaftli-

Der Stellungnah-
men wird nicht 
gefolgt. 
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ßenanlagen, Gärten, Spielplatz in den Sommermonaten ver-
hindern. Auch Wände und Fenster würden keinen Schutz bie-
ten. 

- Eine starke optische Beeinträchtigung, Lärm und Verschattung 
sind zu bemängeln. Gesundheitsschädigende Auswirkungen 
sind zu befürchten. Eine starke Abwertung der Immobilie und 
des Wohn- und Erholungswertes sowie der Lebensqualität 
würden eintreten. 

 
 
 
- Die Vertreter von T-Systems gaben auf der Bürgerversamm-

lung zu verstehen, dass sie in der Einhaltung der gesetzlichen 
Werte Probleme sehen und die Neuanlagen noch nicht erprobt 
seien. Die Menschen dürfen kein Versuchsobjekt werden. 

 
 
 
- Es entstehen keine neuen Arbeitsplätze. 

 
 
- Die Stadt kann T-Systems andere, nicht an Wohngebiete gren-

zende Flächen zur Bebauung anbieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chen Belange des ansässigen Unternehmens den wirt-
schaftlichen Belangen der Vorrang eingeräumt.  
Gesunde Wohnverhältnisse werden durch entsprechende 
Festsetzungen des Bebauungsplanes gesichert, dies be-
trifft sowohl die Innenräume als auch die 
Grundstücksfreiflächen. 
Bei Planrealisierung entstehen für das betreffende Grund-
stück keine Veränderungen der Besonnung von Haus und 
Garten. Die Bebauungsplanaufstellung kann somit nicht 
wesentlich wertbeeinflussend auf die Immobilie sein.  
 
Die Bürgerversammlung war die Veranstaltung zur frühzei-
tigen Information der Öffentlichkeit. Mittlerweile liegen 
durch Fachgutachten untersetzte Aussagen vor, der B-
Plan enthält Festsetzungen zum Immissionsschutz, wel-
cher gesunde Wohnverhältnisse durch Einhaltung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Richtwerte garantiert.  
 
Die Erweiterung dient der Sicherung des vorhandenen 
Standorts und damit dem Erhalt von 620 Arbeitsplätzen. 
 
Es wurden weitere Standorte untersucht. Wesentlich für 
die getroffene Entscheidung zum Ausbau ist der vorhan-
dene Unternehmensstandort. Hier können umfangreiche 
vorhandene Infrastruktureinrichtungen weiter genutzt wer-
den bzw. leicht erweitert werden (Verwaltungsgebäude, 
Energiezentrale, Servicegebäude, Sicherheitseinrichtun-
gen). Es sind die erforderlichen Medienanbindungen vor-
handen bzw. können mit wenig Aufwand ausgebaut wer-
den (Glasfaserkabelnetz und weltweite Verbindung der 
TSI-Rechenzentren). Damit sind wesentliche Vorleis-
tungskosten für den Standort bereits gesichert, vor allem 
aber auch technische Rahmenbedingungen bereits gege-
ben. 
Zusätzlich sind diverse Standortnachteile anderer ver-
gleichbarer Standorte, v.a. die Bereitstellung von ausrei-
chender Energie mit vertretbarem Aufwand, Bereitstellung 
Glasfasernetzanschluss und notwendige Sicherheitsab-
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- In der Bürgerversammlung war von drei Modulen die Rede, 

jetzt sind zwei geplant. Weitere Erweiterungen müssen also be-
fürchtet werden. 

 
 

stände von z.B. Autobahnen und offenen Gewässern ge-
wertet worden 
 
Seitens des Unternehmens T-Systems ist keine Erweite-
rung über die hier bekannten Maßnahmen hinaus beab-
sichtigt. Der Bebauungsplan setzt ein verbindliches 
Baurecht fest, welches abgestimmt ist auf die jetzt beab-
sichtigte Errichtung von zwei neuen Rechnergebäuden. 
 

15/1 05.10.10 Die geplante Höhe der Gebäude mit 22 bis 26 m würde zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung der Wohngegend führen. 
Die Lärmemissionen, besonders im Sommer, werden erheblich sein. 
Die durch Lüftung und Kühlung erzeugten Frequenzen sind nachge-
wiesenermaßen gesundheitsschädlich. 
Die geplante Modulbauweise stellte eine Neuheit dar, die noch nicht 
erprobt ist. Ein solches Risiko sollte nicht neben einem Wohngebiet 
eingegangen werden. 
Der Umfang der Investitionen am Standort Biere lässt befürchten, 
dass auch in Magdeburg weitere Investitionen folgen werden, somit 
weitere Belastungen für die Siedlung am Heinrich-Mundlos-Ring zu 
befürchten sind. 
Zusammenfassend wird eine einschneidende Verschlechterung der 
Wohnqualität, des Erholungs- und Freizeitwertes des Grundstückes 
bemängelt. Dies geht auf Kosten der Gesundheit. Aufgrund von Be-
schäftigung im Dreischichtsystem sind gerade Erholungsmöglichkei-
ten erforderlich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die betroffene Familie besitzt ein Grundstück am Heinrich-
Mundlos-Ring. Das Grundstück weist einen minimalen 
Abstand von ca. 65 m zur Grundstücksgrenze von T-
Systems auf, das Wohnhaus ca. 68 m. 
 
Die Immissionsschutzbelange wurden im Rahmen der 
Planaufstellung angemessen berücksichtigt durch die 
Erarbeitung mehrerer Fachgutachten. 
Eine gewisse optische Beeinträchtigung durch die Größe 
und Höhe der neuen Baukörper kann nicht negiert werden. 
Da der Abstand dieser neuen Gebäude die vorgeschrie-
benen Abstandsflächen deutlich überschreitet, unzulässi-
ge Auswirkungen durch Besonnung und Belichtung nicht 
entstehen, wird hier unter Wichtung der privaten Belange 
der Anwohner und Grundstücksbesitzer und der wirt-
schaftlichen Belange des ansässigen Unternehmens den 
wirtschaftlichen Belangen der Vorrang eingeräumt.  
Gesunde Wohnverhältnisse werden durch entsprechende 
Festsetzungen des Bebauungsplanes gesichert, dies be-
trifft sowohl die Innenräume als auch die Grundstücksfrei-
flächen. 
Seitens des Unternehmens T-Systems ist keine Erweite-
rung über die hier bekannten Maßnahmen hinaus beab-
sichtigt. Der Bebauungsplan setzt ein verbindliches 
Baurecht fest, welches abgestimmt ist auf die jetzt beab-
sichtigte Errichtung von zwei neuen Rechnergebäuden. 
 
Mögliche nachteilige Auswirkungen der Bebauungspla-
nung bzw. der Planrealisierung wurden zur Vorbereitung 

Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. 
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Weiterhin wird ein Wertverlust von Haus und Grundstück erwartet. 
Ggf. wird der Kreditgeber Konsequenzen ziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es sind Varianten zu überdenken, die zur Errichtung des Objektes 
in Industriegebieten führen, um den Anwohnern keine unzumutba-
ren Belastungen aufzuzwingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere ungenutzte Grundstücke an der Insleber sollten in die Pla-
nung einbezogen werden. 
 

 
 

einer sachgerechten Abwägung durch die Erarbeitung 
mehrerer Fachgutachten umfassend untersucht. 
Gesundheitsgefährdungen oder sonstige wesentliche 
nachteilige Auswirkungen können im Ergebnis der 
Gutachten unter Beachtung der getroffenen 
diesbezüglichen Festsetzungen des B-Planes und unter 
Beachtung des Monitorings nach Planrealisierung 
ausgeschlossen werden.  
Zusätzliche Verschattung entstehen für das Grundstück 
der Bürger bei Planrealisierung nicht. 
Somit kann auch keine wesentliche Wertminderung für 
das Grundstück begründet werden. 
 
Es wurden weitere Standorte untersucht. Wesentlich für 
die getroffene Entscheidung zum Ausbau ist der vorhan-
dene Unternehmensstandort. Hier können umfangreiche 
vorhandene Infrastruktureinrichtungen weiter genutzt wer-
den bzw. leicht erweitert werden (Verwaltungsgebäude, 
Energiezentrale, Servicegebäude, Sicherheitseinrichtun-
gen). Es sind die erforderlichen Medienanbindungen vor-
handen bzw. können mit wenig Aufwand ausgebaut wer-
den (Glasfaserkabelnetz und weltweite Verbindung der 
TSI-Rechenzentren). Damit sind wesentliche Vorleis-
tungskosten für den Standort bereits gesichert, vor allem 
aber auch technische Rahmenbedingungen bereits gege-
ben. 
Zusätzlich sind diverse Standortnachteile anderer ver-
gleichbarer Standorte, v.a. die Bereitstellung von ausrei-
chender Energie mit vertretbarem Aufwand, Bereitstellung 
Glasfasernetzanschluss und notwendige Sicherheitsab-
stände von z.B. Autobahnen und offenen Gewässern ge-
wertet worden 
 
Die Süderweiterung über die Insleber Straße hinaus unter 
Nutzung der zu großen Teilen mit Garagen bestandenen 
Flächen erscheint zunächst sehr sinnvoll, wäre doch damit 
ein großer Abstand zur Wohnbebauung gegeben und 
zugleich würde eine jetzt ungeordnete Fläche einer sinn-
vollen städtebaulichen Nutzung zugeführt. Auch die Um-
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vollen städtebaulichen Nutzung zugeführt. Auch die Um-
verlegung der Insleber Straße wurde untersucht hinsicht-
lich Trassenführung und Kosten.  
Diese Variante muss jedoch aus Gründen der Betriebs- 
und Anlagensicherheit im Ergebnis einer umfassenden 
gutachterlichen Prüfung verworfen werden.  
Auf der unmittelbar benachbarten sechsgleisigen Bahn-
trasse in Hochlage zum Grundstück erfolgen neben Per-
sonentransporten auch Gütertransporte mit Gefahrgütern. 
Diesbezüglich sind die entstehenden Schwingungen und 
Vibrationen, die Gefahr des Abschaltens der lüftungstech-
nischen Anlagen des Rechenzentrums nach potentiellen 
Bahnunfällen mit Rauchentwicklung, aber auch der not-
wendige Abstand als Schutz vor mechanischen Schädi-
gungen bei potentiellen Bahnunfällen zu beachten. Bezüg-
lich dieser Risiken sind DIN- und TÜV-Vorschriften rele-
vant, welche insgesamt zu einem Mindestabstand von 100 
m zu dieser Bahnanlage führen würden. Unter dieser 
Maßgabe verbliebe selbst bei Umverlegung der Insleber 
Straße nicht genügend Baufläche für die Errichtung der 
geplanten Rechnergebäude.  
 

15/2 05.10.10 Es wird nachfolgende Änderung der Planung angeregt: 
- Staffelung der Höhen der Gebäude so, dass die höchste Be-

bauung an die Insleber Straße grenzt, am Wohngebiet hinge-
gen die Höhe der Wohnhäuser nicht überschritten wird. 

 
 
 

Die Planung der Rechnergebäude wurde optimiert, was im 
Ergebnis zu einer Absenkung der Gesamthöhe auf max. 
22 m, der Traufhöhe auf max. 19 m führte. Dabei liegt die 
Bezugshöhe noch ca. 1 m niedriger, als die Geländehöhe 
im Bereich der benachbarten Wohnhäuser. Auch der Ab-
stand zu den Wohngrundstücken wurde vergrößert. Eine 
weitergehende Staffelung der Höhe der geplanten Gebäu-
de ist aus technischen Gründen nicht möglich. 
 

Der Stellungnahme 
wird teilweise ge-
folgt. 

15/3 05.10.10 Schall- und Geräuschquellen müssen durch Entfernung, Schallaus-
richtung und Einhausung so konzipiert werden, dass die jetzige Le-
bens- und Wohnqualität erhalten bleibt. 

 

Die Belastung durch Schallemissionen wird auch nach 
Planrealisierung im zulässigen Rahmen auf der Grundlage 
der Normvorgaben für allgemeine Wohngebiete liegen. 
Dies ist durch gutachterliche Ermittlung und entsprechen-
de Festsetzungen zu Schallkontingenten der neuen und 
bestehenden Bauflächen gesichert. Der Nachweis der 
Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingente muss 

Der Stellungnahme 
wird gefolgt. 
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in den nachfolgenden Baugenehmigungsverfahren erfol-
gen. 
 

16/1 
 
und 
 
17/1  

05.10.10 
 
 
 
05.10.10 

(gleichlautenden Stellungnahme von zwei Bürgern) 
 
Die vorgestellte Planung ist nicht akzeptabel. Geplant sind 26 m 
Bauhöhe, was einem 10-Geschosser entspräche. Am Heinrich-
Mundlos-Ring darf zweigeschossig gebaut werden. Dadurch ergäbe 
sich eine unzumutbare Beschattung und optische Beeinträchtigung. 
Weiterhin würde eine dauerhafte Schallbelästigung durch die Kühl- 
und Lüftungseinrichtungen entstehen, welche die Wohn- und Le-
bensqualität einschränken würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die betroffenen Familien besitzen jeweils ein Grundstück 
am Heinrich-Mundlos-Ring. Diese Grundstücke weisen 
einen minimalen Abstand von jeweils ca. 38 bzw. 43 m zur 
Grundstücksgrenze von T-Systems auf, die Wohnhäuser 
ca. 44 bzw. 45 m. 
 
Mögliche nachteilige Auswirkungen der Bebauungspla-
nung bzw. der Planrealisierung wurden zur Vorbereitung 
einer sachgerechten Abwägung durch die Erarbeitung 
mehrerer Fachgutachten umfassend untersucht. 
Gesundheitsgefährdungen, unzulässige Verschattungen 
oder sonstige wesentliche nachteilige Auswirkungen kön-
nen im Ergebnis der Gutachten unter Beachtung der ge-
troffenen diesbezüglichen Festsetzungen des B-Planes 
und unter Beachtung des Monitorings nach Planrealisie-
rung ausgeschlossen werden. 
Somit kann auch keine wesentliche Wertminderung für 
das Grundstück begründet werden. 
Grundsätzlich wird die ausreichende Belichtung, Beson-
nung und Belüftung durch Einhaltung der bauordnungs-
rechtlichen Abstandsflächen angemessen gesichert. Bei 
der Einhaltung der Abstandsflächen ist eine verschat-
tungsbedingte Nachbarrechtsverletzung im Normalfall 
ausgeschlossen. Die zum Entwurf überarbeiteten Festset-
zungen des B-Planes zu Gebäudehöhen und Baugrenzen 
führen zu größeren Abstandsflächen in Nachbarschaft zu 
den Wohngrundstücken, als nach Bauordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt erforderlich wäre (etwa doppelt so 
groß).  
Aufgrund der bestehenden Gemengelage durch Nachbar-
schaft von Wohnen und Gewerbe und diesbezüglichen 
unterschiedlichen Gebäudekubaturen und –höhen wurde 
dennoch eine gutachterliche Überprüfung der Verschat-
tung als notwendig erachtet. Die Verschattung, welche bei 
Bebauung gemäß der Festsetzungen des Bebauungs-

Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. 
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Nachfolgende Vorschläge werden unterbreitet: 
 
- Die Bebauung sollte bis zur Bahnlinie erfolgen. 

 
 

planentwurfes für die nördlich befindlichen Nutzungen 
Wohnen und Kleingärten entsteht, wurde mittels eines 
solchen Gutachtens untersucht. Es erfolgten flächenhafte 
und punktuelle numerische Modellrechnungen nach dem 
„Ray-Tracing-Verfahren“. Zur Bewertung wurde im Gut-
achten die DIN 5034-1 in den Fassungen von 1983 und 
1999 herangezogen. Zur Verschattung gibt es in der deut-
schen Rechtssprechung keinen einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab bezüglich der Einschränkung der lokalen 
Besonnungsverhältnisse durch Hochbauten. 
Die Modellergebnisse des Gutachtens kommen zu dem 
Ergebnis, dass es durch die geplante Bebauung an kei-
nem Wohngebäude zu unzulässigen Verschattungen 
kommt. Es ist allerdings eine Zunahme der Verschattung 
in den Wintermonaten zu erwarten. Die Mindestbeson-
nungszeiten gemäß DIN 5034-1 werden jedoch für alle 
Grundstücke am Heinrich-Mundlos-Ring eingehalten, für 
die Grundstücke der hier betroffenen Bürger entsteht nur 
eine anteilige Reduzierung der Besonnung in den Winter-
monaten bei Planrealisierung. Es erfolgt hinsichtlich dieser 
Betroffenheit der Bürger eine Abwägung zugunsten der 
wirtschaftlichen Belange des ansässigen Unternehmens. 
Nicht zu negieren ist ebenfalls eine gewisse optische Be-
einträchtigung durch die Größe und Höhe der neuen Bau-
körper. Da der Abstand dieser neuen Gebäude die vorge-
schriebenen Abstandsflächen deutlich überschreitet, die 
Auswirkungen durch Besonnung auf den Winterzeitraum 
beschränkt sind und die Normwerte nicht unterschreiten, 
wird hier unter Wichtung der privaten Belange der Anwoh-
ner und Grundstücksbesitzer und der wirtschaftlichen Be-
lange des ansässigen Unternehmens den wirtschaftlichen 
Belangen der Vorrang eingeräumt. Gesunde Wohnver-
hältnisse bleiben gesichert. 
 
 
Die Süderweiterung über die Insleber Straße hinaus unter 
Nutzung der zu großen Teilen mit Garagen bestandenen 
Flächen erscheint zunächst sehr sinnvoll, wäre doch damit 
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- Da der Heinrich-Mundlos-Ring bereits fast vollständig bebaut 

ist, sollte besser das Wohngebiet erweitert werden. 
 
 
 
 
 
 
- Für technische Gebäude sollten brachliegende Flächen in Ro-

thensee zur Bebauung genutzt werden. 
 

 

ein großer Abstand zur Wohnbebauung gegeben und 
zugleich würde eine jetzt ungeordnete Fläche einer sinn-
vollen städtebaulichen Nutzung zugeführt. Auch die Um-
verlegung der Insleber Straße wurde untersucht hinsicht-
lich Trassenführung und Kosten. 
Diese Variante muss jedoch aus Gründen der Betriebs- 
und Anlagensicherheit im Ergebnis einer umfassenden 
gutachterlichen Prüfung verworfen werden.  
Auf der unmittelbar benachbarten sechsgleisigen Bahn-
trasse in Hochlage zum Grundstück erfolgen neben Per-
sonentransporten auch Gütertransporte mit Gefahrgütern. 
Diesbezüglich sind die entstehenden Schwingungen und 
Vibrationen, die Gefahr des Abschaltens der lüftungstech-
nischen Anlagen des Rechenzentrums nach potentiellen 
Bahnunfällen mit Rauchentwicklung, aber auch der not-
wendige Abstand als Schutz vor mechanischen Schädi-
gungen bei potentiellen Bahnunfällen zu beachten. Bezüg-
lich dieser Risiken sind DIN- und TÜV-Vorschriften rele-
vant, welche insgesamt zu einem Mindestabstand von 100 
m zu dieser Bahnanlage führen würden. Unter dieser 
Maßgabe verbliebe selbst bei Umverlegung der Insleber 
Straße nicht genügend Baufläche für die Errichtung der 
geplanten Rechnergebäude.  
 
Für eine Erweiterung des Wohngebietes sind keine geeig-
neten Flächen vorhanden. Die Erweiterung des Unter-
nehmens, welche Anlass für die Planaufstellung ist, erfolgt 
auf bereits gewerblich genutzten betrieblichen Grund-
stücksflächen. Eine Wohnbebauung kann hier nicht erfol-
gen. Auch die angrenzenden Kleingärten sollen in der 
bestehenden Form erhalten bleiben.  
 
Es wurden weitere Standorte untersucht. Wesentlich für 
die getroffene Entscheidung zum Ausbau ist der vorhan-
dene Unternehmensstandort. Hier können umfangreiche 
vorhandene Infrastruktureinrichtungen weiter genutzt wer-
den bzw. leicht erweitert werden (Verwaltungsgebäude, 
Energiezentrale, Servicegebäude, Sicherheitseinrichtun-
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gen). Es sind die erforderlichen Medienanbindungen vor-
handen bzw. können mit wenig Aufwand ausgebaut wer-
den (Glasfaserkabelnetz und weltweite Verbindung der 
TSI-Rechenzentren). Damit sind wesentliche Vorleis-
tungskosten für den Standort bereits gesichert, vor allem 
aber auch technische Rahmenbedingungen bereits gege-
ben. 
Zusätzlich sind diverse Standortnachteile anderer ver-
gleichbarer Standorte, v.a. die Bereitstellung von ausrei-
chender Energie mit vertretbarem Aufwand, Bereitstellung 
Glasfasernetzanschluss und notwendige Sicherheitsab-
stände von z.B. Autobahnen und offenen Gewässern ge-
wertet worden. 
 

16/2 
und 
17/2 

05.10.10 
 
05.10.10 

Nachfolgender Vorschlag wird unterbreitet: 
- Die Gebäudehöhe sollte 16 m nicht überschreiten, ggf. sind 

drei Geschosse unter der Erde einzuordnen. 
 

Die Planung der Rechnergebäude wurde optimiert, was im 
Ergebnis zu einer Absenkung der Gesamthöhe auf max. 
22 m, der Traufhöhe auf max. 19 m führte. Dabei liegt die 
Bezugshöhe noch ca. 1 m niedriger, als die Geländehöhe 
im Bereich der benachbarten Wohnhäuser. Auch der Ab-
stand zu den Wohngrundstücken wurde vergrößert. Eine 
weitergehende Staffelung der Höhe der geplanten Gebäu-
de oder weitere Absenkung ist aus technischen Gründen 
nicht möglich. 
 

Der Stellungnah-
men wird teilweise 
gefolgt. 

18/1 07.10.10 Die Planung wird nicht befürwortet aus nachfolgenden Gründen. 
- Lärmbelästigung 
- Keine Einordnung in das Landschaftsbild 
- kein wirtschaftlicher Vorteil für Magdeburg 
- Wertverlust des eigenen Grundstückes 

 
Außerdem entspricht die Planung nicht dem Leitbild der Stadt hin-
sichtlich der Stärkung der Wohnfunktion in den Kernzonen und zum 
Rückbau und der Auflockerung von Strukturen. 
 
 
 
 
 

Die betroffene Familie besitzt ein Grundstück am Heinrich-
Mundlos-Ring. Das Grundstück weist einen minimalen 
Abstand von ca. 72 m zur Grundstücksgrenze von T-
Systems auf, das Wohnhaus ca. 84 m. 
 
Die Wohnbebauung am Heinrich-Mundlos-Ring entstand 
unter diesem Leitbild in einer bestehenden Großgemenge-
lage (Nebeneinander von gewerblichen, Grün- und Wohn-
bauflächen). Ein Rückbau und eine Auflockerung von 
Strukturen ist städtebauliches Ziel in den Randbereichen 
der Stadt, nicht in den sog. „Kernzonen“, zu welchen der 
hier beplante Bereich gehört. Die Weiter- bzw. Nachnut-
zung und auch Nachverdichtung in diesen gut erschlosse-
nen Kernzonen dient im Sinne des § 1 a Abs. 2 BauGB 

Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. 
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Begründung zu 1: 
Bereits jetzt sind insbesondere im Sommer tieffrequente, physisch 
spürbare Geräusche wahrzunehmen. Alle bisher seitens T-Systems 
eingeleiteten Maßnahmen (auch bezüglich des sonstigen Lärms) 
haben keine ausreichende Wirkung gezeigt. Diese bereits vorhande-
nen Belastungen sind vor Erweiterung zu messen und zu bewerten. 
Der Schutzanspruch ergibt sich aus § 50 Bundesimmissionsschutz-
gesetz, wonach durch die Anordnung von Flächen verschiedener 
Nutzungen schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich 
oder überwiegend zum Wohnen genutzten Gebiete soweit wie mög-
lich vermieden werden sollen. 
Bei Erweiterung könnte nur ein ausreichend großer Abstand Abhilfe 
schaffen. Kämen weitere Module hinzu, wäre eine Minderung der 
Wohn- und Lebensqualität auf den bisher ruhigen Grundstücken zu 
erwarten. 
 
Bei Erstellung eines Lärmschutzgutachtens ist die Schutzwürdigkeit 
des Wohngebietes mit Altenheim zu beachten. Die Prognose hat die 
Endausbaustufe zu Grunde zu legen, keine „Salamitaktik“! Der Fall 
eines Stromausfalls und der dann arbeitenden Notstromaggregate ist 
mit zu beachten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden. 
 
Diese Stellungnahme betrifft zunächst vorwiegend die 
bestehende Nutzung. 
Aufgrund der geplanten Erweiterung mit gleichartigen Nut-
zungen wurde dieser Belang jedoch im Rahmen der 
schalltechnischen Untersuchung und der Bebauungsplan-
aufstellung beachtet. Die von den Anwohnern festgestell-
ten Lärmbelästigungen resultierten auf Baumaßnahmen in 
Grundstücksnähe, in Folge derer eine Öffnung in der be-
stehenden Lärmschutzwand hergestellt wurde. Damit 
konnte diese Lärmschutzwand zeitweise nicht die erforder-
liche Lärmminderung gewährleisten. Die Öffnung ist mitt-
lerweile geschlossen, die Lärmbelastung in der Form so-
mit nicht mehr gegeben. 
Es handelt sich bei dem betreffenden Bereich um ein be-
stehendes Nebeneinander von Wohnen und Gewerbe, es 
erfolgt keine Neuausweisung von Gewerbe, sondern die 
Erweiterung eines bereits ansässigen Unternehmens ist 
Anlass für die Bebauungsplanaufstellung. 
Für die Anordnung der geplanten neuen Rechnergebäude 
wurden im Ergebnis der vorliegenden Stellungnahmen aus 
den frühzeitigen Beteiligungen zum Vorentwurf des B-
Planes weitere Varianten untersucht, um größere Abstän-
de zu den schutzbedürftigen Nutzungen zu ermöglichen.  
Es wurden weitere Standorte untersucht. Wesentlich für 
die getroffene Entscheidung zum Ausbau ist der vorhan-
dene Unternehmensstandort. Hier können umfangreiche 
vorhandene Infrastruktureinrichtungen weiter genutzt wer-
den bzw. leicht erweitert werden (Verwaltungsgebäude, 
Energiezentrale, Servicegebäude, Sicherheitseinrichtun-
gen). Es sind die erforderlichen Medienanbindungen vor-
handen bzw. können mit wenig Aufwand ausgebaut wer-
den (Glasfaserkabelnetz und weltweite Verbindung der 
TSI-Rechenzentren). Damit sind wesentliche Vorleis-
tungskosten für den Standort bereits gesichert, vor allem 
aber auch technische Rahmenbedingungen bereits gege-
ben. 
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Begründung zu 2: 
Derzeit besteht vom eigenen Grundstück ein sehr weitreichender 
Blick (einschließlich Dom). Das Image der grünen Stadt an der Elbe 
würde empfindlich leiden, wenn so massige Baukörper errichtet wür-
den und damit auch für Bahnreisende ein schlechter Eindruck ent-
stünde. 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zu 3: 
Nach Aussage von T-Systems entsteht durch die geplante Erweite-
rung kein neuer Arbeitsplatz. Die Höhe von steuerlichen Minderein-
nahmen bei Rückzug von T-Systems können nicht beurteilt werden, 
sollten aber in der Abwägung berücksichtigt werden. 
 
Begründung zu 4: 
Bei Realisierung der Planung ergäbe sich ein erheblicher Wertverlust 
des eigenen Grundstückes, da insbesondere der Wiederverkaufs-
wert reduziert würde.  
 
 

 
Die schalltechnischen Berechnungen berücksichtigen den 
Schutzstatus angrenzender Nutzungen mit den jeweiligen 
Normwerten. Im Ergebnis sind im Bebauungsplan Fest-
setzungen mittels Schallkontingenten vorgenommen wor-
den, welche gesunde Wohnverhältnisse durch Einhaltung 
dieser Normwerte sichern. Der Nachweis der Einhaltung 
dieser Schallkontingente muss in den nachfolgenden Ge-
nehmigungsverfahren erfolgen. Im Rahmen des Monito-
rings (Ergebnis der Umweltprüfung) nach Planrealisierung 
werden bei Bedarf Messungen durchgeführt, welche die 
Einhaltung dieser Normwerte nachweisen. 
 
Eine Garantie auf Beibehaltung des Status Quo hinsicht-
lich des städtebaulichen Umfeldes ist im bebauten Stadt-
gebiet nicht möglich und auch nicht einzufordern. Auch bei 
der Errichtung des Wohngebietes am Heinrich-Mundlos-
Ring handelte es sich bereits um eine Großgemengelage 
aus Wohnen, Gärten und Gewerbe. Die Bebauung erfolgt 
auf Flächen, welche bereits gewerblich genutzt waren. Die 
Kleingärten hingegen bleiben erhalten. Das vorhandene 
Verwaltungsgebäude hat eine Höhe von ca. 28 m, die 
neuen Baukörper werden max. 22 m Gesamthöhe aufwei-
sen, so dass keine „Fremdkörperwirkung“ zu erwarten ist. 
Dabei liegt die Bezugshöhe noch ca. 1 m niedriger, als die 
Geländehöhe im Bereich der benachbarten Wohnhäuser.   
 
Zu steuerlichen Angaben können aus Gründen des Steu-
ergeheimnisses keine Aussagen getroffen werden. Die 
Erweiterung dient jedoch der Sicherung des vorhandenen 
Standorts und damit dem Erhalt von 620 Arbeitsplätzen. 
 
Mögliche nachteilige Auswirkungen der Bebauungspla-
nung bzw. der Planrealisierung wurden zur Vorbereitung 
einer sachgerechten Abwägung durch die Erarbeitung 
mehrerer Fachgutachten umfassend untersucht. 
Gesundheitsgefährdungen oder sonstige wesentliche 
nachteilige Auswirkungen können im Ergebnis der 
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Sollte dennoch die Planung weiter verfolgt werden, müssen Maß-
nahmen getroffen werden, um schädliche Umweltauswirkungen 
fernzuhalten. Dazu gehört auch der Schutz vor Anschlägen gegen 
ein Twincore-Rechenzentrum. 
 
 
 
 
 
 
Alternativ wird außerdem die Bebauung südlich der Insleber Straße 
vorgeschlagen, dabei müssten die Lüfteranlagen in entgegengesetz-
ter Richtung zum Wohngebiet aufgebaut werden, um eine Gesund-
heitsgefährdung auch hinsichtlich tieffrequenter Geräusche auszu-
schließen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

achten unter Beachtung der getroffenen diesbezüglichen 
Festsetzungen des B-Planes und unter Beachtung des 
Monitorings nach Planrealisierung ausgeschlossen wer-
den. 
Eine Veränderung der Besonnung von Haus und Garten 
des betroffenen Bürgers entsteht bei Planrealisierung 
nicht. 
Somit kann auch keine wesentliche Wertminderung für 
das Grundstück begründet werden. 
 
Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen wurden 
mehrere Gutachten erarbeitet und die Ergebnisse in die 
Planung eingearbeitet. Es können so gesunde Wohnver-
hältnisse durch Einhaltung aller geltender Normen ge-
währleistet werden.  
Das Rechenzentrum ist bereits jetzt ein sog. strategisches 
Rechenzentrum. Es wird lediglich die Kapazität der Anla-
gen ausgebaut. Der Schutz vor allgemeiner Terrorgefahr 
ist kein planungsrechtlicher Belang. 
 
Die Süderweiterung über die Insleber Straße hinaus unter 
Nutzung der zu großen Teilen mit Garagen bestandenen 
Flächen erscheint zunächst sehr sinnvoll, wäre doch damit 
ein großer Abstand zur Wohnbebauung gegeben und 
zugleich würde eine jetzt ungeordnete Fläche einer sinn-
vollen städtebaulichen Nutzung zugeführt.  
Diese Variante muss jedoch aus Gründen der Betriebs- 
und Anlagensicherheit im Ergebnis einer umfassenden 
gutachterlichen Prüfung verworfen werden.  
Auf der unmittelbar benachbarten sechsgleisigen Bahn-
trasse in Hochlage zum Grundstück erfolgen neben Per-
sonentransporten auch Gütertransporte mit Gefahrgütern. 
Diesbezüglich sind die entstehenden Schwingungen und 
Vibrationen, die Gefahr des Abschaltens der lüftungstech-
nischen Anlagen des Rechenzentrums nach potentiellen 
Bahnunfällen mit Rauchentwicklung, aber auch der not-
wendige Abstand als Schutz vor mechanischen Schädi-
gungen bei potentiellen Bahnunfällen zu beachten. Bezüg-
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 lich dieser Risiken sind DIN- und TÜV-Vorschriften rele-
vant, welche insgesamt zu einem Mindestabstand von 100 
m zu dieser Bahnanlage führen würden. Unter dieser 
Maßgabe verbliebe selbst bei Umverlegung der Insleber 
Straße nicht genügend Baufläche für die Errichtung der 
geplanten Rechnergebäude.  
 
Die konkrete Planung und Ausbildung der technischen 
Anlagen für Klimatisierung und Lüftung muss im Bauan-
tragsverfahren erfolgen. Grundlage dafür bilden die gut-
achtlich ermittelten und festgesetzten Emissionskontin-
gente für die neuen und bestehenden Bauflächen. Nur bei 
Einhaltung dieser Festsetzungen werden neue Vorhaben 
zulässig. 
 

18/2 07.10.10 Sollte dennoch die Planung weiter verfolgt werden, müssen Maß-
nahmen getroffen werden, um schädliche Umweltauswirkungen 
fernzuhalten. Dazu gehört auch der Schutz vor Anschlägen gegen 
ein Twincore-Rechenzentrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ausgeschlossen werden sollte außerdem die zukünftige Bebauung 
der derzeit als Parkplatz genutzten Fläche sowie der Kleingärten. 
 

Mögliche nachteilige Auswirkungen der Bebauungspla-
nung bzw. der Planrealisierung wurden zur Vorbereitung 
einer sachgerechten Abwägung durch die Erarbeitung 
mehrerer Fachgutachten umfassend untersucht. 
Gesundheitsgefährdungen, unzulässige Verschattungen 
oder sonstige wesentliche nachteilige Auswirkungen kön-
nen im Ergebnis der Gutachten unter Beachtung der ge-
troffenen diesbezüglichen Festsetzungen des B-Planes 
und unter Beachtung des Monitorings nach Planrealisie-
rung ausgeschlossen werden. Schutzmaßnahmen gegen 
allgemeine Terrorgefährdungen sind keine Aufgabe der 
Bauleitplanung. 
 
Die Flächen der Kleingärten sind nicht für eine Bebauung 
vorgesehen. Die Herstellung der Bebaubarkeit der derzei-
tigen Parkplatzflächen hingegen bleibt Ziel des Bebau-
ungsplanes, da die alternativ untersuchten Standorte hin-
sichtlich der betrieblichen Anforderungen und technischen 
Rahmenbedingungen nicht geeignet waren. 
 

Der Stellungnahme 
wird teilweise ge-
folgt. 

19/1 11.10.10 Seitens der Betroffenen wird jegliche der vorgestellten Planungsvari-
anten abgelehnt, da diese bei Realisierung zu einer massiven 
Abwertung von Haus und Grundstück führten und damit den 

Die betroffene Familie besitzt ein Grundstück am Heinrich-
Mundlos-Ring. Das Grundstück grenzt unmittelbar an die 
Grundstücksgrenze von T-Systems, das Wohnhaus ist mit 

Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. 
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len Ruin bedeuten würden. Dies ist durch drei Faktoren zu begrün-
den: 
 
2. Haus und Garten wären ganzjährig beschattet, insbesondere in 
den Wintermonaten. Wohnqualität und Freizeitwert der Außenanla-
gen sinken gegen null (Eigenheim mit Südausrichtung). Eine gerade 
installierte Photovoltaikanlage auf dem Dach würde hinsichtlich der 
kalkulierten Erträge massiv beeinträchtigt. Es entstünde ein erhebli-
cher finanzieller Schaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

einem minimalen Abstand von ca. 8 m zu dieser Grund-
stücksgrenze errichtet worden.  
 
Die Planung der Rechnergebäude wurde optimiert, was im 
Ergebnis zu einer Absenkung der Gesamthöhe auf max. 
22 m, der Traufhöhe auf max. 19 m führte. Dabei liegt die 
Bezugshöhe noch ca. 1 m niedriger, als die Geländehöhe 
im Bereich der benachbarten Wohnhäuser. Auch der Ab-
stand der Baugrenze zu den Wohngrundstücken wurde 
vergrößert. Eine weitergehende Staffelung der Höhe der 
geplanten Gebäude oder weitere Absenkung ist aus tech-
nischen Gründen nicht möglich. Eine gewisse optische 
Beeinträchtigung durch die Größe und Höhe der neuen 
Baukörper kann nicht negiert werden. Der Abstand dieser 
neuen Gebäude überschreitet die vorgeschriebenen Ab-
standsflächen deutlich. Die Auswirkungen auf die Beson-
nung für das betreffende Grundstück und Wohnhaus sind 
dennoch in den Wintermonaten Dezember bis Februar 
wesentlich, die vorgegebene Mindestbesonnung wird je-
doch eingehalten. Es wird hier unter Wichtung der privaten 
Belange der Anwohner und Grundstücksbesitzer und der 
wirtschaftlichen Belange des ansässigen Unternehmens 
den wirtschaftlichen Belangen der Vorrang eingeräumt.  
 
Grundsätzlich wird die ausreichende Belichtung, Beson-
nung und Belüftung durch Einhaltung der bauordnungs-
rechtlichen Abstandsflächen angemessen gesichert. Bei 
der Einhaltung der Abstandsflächen ist eine verschat-
tungsbedingte Nachbarrechtsverletzung im Normalfall 
ausgeschlossen. Die Festsetzungen des B-Planes zu Ge-
bäudehöhen und Baugrenzen führen zu größeren Ab-
standsflächen in Nachbarschaft zu den Wohngrundstü-
cken, als nach Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
erforderlich wäre (etwa doppelt so groß).  
Aufgrund der bestehenden Gemengelage durch Nachbar-
schaft von Wohnen und Gewerbe und diesbezüglichen 
unterschiedlichen Gebäudekubaturen und –höhen wurde 
dennoch eine gutachterliche Überprüfung der Verschat-



Behandlung der Stellungnahmen  
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 134-7 „Lübecker Straße 2/ Insleber Straße“                      Stand: Februar 11 

Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt         - 35 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Es ist zu befürchten, dass durch die zusätzlichen Produktionsan-
lagen eine massive Zunahme der Lärmbelästigung eintreten würde 

tung als notwendig erachtet. Die Verschattung, welche bei 
Bebauung gemäß der Festsetzungen des Bebauungs-
planentwurfes für die nördlich befindlichen Nutzungen 
Wohnen und Kleingärten entsteht, wurde mittels eines 
solchen Gutachtens untersucht. Es erfolgten flächenhafte 
und punktuelle numerische Modellrechnungen nach dem 
„Ray-Tracing-Verfahren“. Zur Bewertung wurde im Gut-
achten die DIN 5034-1 in den Fassungen von 1983 und 
1999 herangezogen. Zur Verschattung gibt es in der deut-
schen Rechtssprechung keinen einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab bezüglich der Einschränkung der lokalen 
Besonnungsverhältnisse durch Hochbauten. 
Die Modellergebnisse des Gutachtens kommen zu dem 
Ergebnis, dass es durch die geplante Bebauung am 
Wohngebäude der betroffenen Eigentümer nicht zu unzu-
lässigen Verschattungen kommt. Es ist allerdings eine 
deutliche Zunahme der Verschattung in den Wintermona-
ten bei Planrealisierung zu erwarten, hier insbesondere 
auch das Grundstück dieser Bürger betreffend. Die Min-
destbesonnungszeiten gemäß DIN 5034-1 werden jedoch 
eingehalten. Es erfolgt hinsichtlich der Betroffenheit der 
Bürger eine Abwägung zugunsten der wirtschaftlichen 
Belange des ansässigen Unternehmens. 
 
Für die Nutzungszeit der Photovoltaikanlage ergibt sich 
eine Reduzierung der Nutzungszeit von potentiell 3443 
möglichen Jahresstunden auf 3160 mögliche Jahresstun-
den (minus 8 %). Die Ermittlung der Reduzierung der ge-
nauen Energieausbeute kann von dieser Prozentzahl ab-
weichen, da die Einschränkung der Besonnung nur in den 
Wintermonaten auftritt, bei sowieso eingeschränkten Ver-
hältnissen (Sonnenstand, Schnee, Bewölkung).. Der Um-
fang der potentiell möglichen Ertragsausbeute dieser An-
lage stellt jedoch keine wesentliche Veränderung dar, 
welche Schadensersatz auslösen würde. 
 
Zum Bebauungsplanentwurf wurde ein schalltechnisches 
Gutachten erarbeitet. Mit diesem Gutachten wurden soge-
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und eine Gesundheitsgefährdung durch niederfrequenten Lärm ein-
treten würde. Aber auch für den Fall, dass die gesetzlichen Bestim-
mungen eingehalten – nicht jedoch erheblich unterschritten – wür-
den, stellte dies für das Wohngebiet Heinrich-Mundlos-Ring insge-
samt eine nicht hinnehmbare Verschlechterung dar. Die geplante 
Ausbildung der Gebäude lässt eine Verstärkung des Lärms durch 
Schallreflexionen befürchten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bereits jetzt bestehen insbesondere in den Sommermonaten nie-
derfrequente Lärmbelästigungen, die den Aufenthalt im Garten prak-
tisch unmöglich machen und in den Wohnräumen spürbar und hör-
bar ist. Der Versuch einer Kontaktaufnahme mit T-Systems war 
diesbezüglich erfolglos. Diese unkooperative Haltung lässt erhebli-
che Zweifel entstehen, was die Lösung weiterer Konflikte und die 
Herbeiführung von Kompromissen bei der laufenden Planung an-
geht. Zunächst muss deshalb der Nachweis erbracht werden, dass 
die bestehenden Probleme gelöst werden können. Das Schall-
schutzgutachten für die neue Planung muss außerdem in den 
wärmsten Sommermonaten erstellt werden, da nur dann die tatsäch-
lich bestehende Belastung erfasst werden kann. 
Zu klären ist auch die realistische Zielplanung des Unternehmens. 
Beim Vergleich mit dem Standort Biere und nach Äußerungen des 
Unternehmens ist ein weiterer Ausbau über die bisherige Planung 
hinaus zu erwarten, was dann zu einer erneuten Belastung der An-
wohner führen würde. 
 
 
 
 
 

nannte Emissionskontingente für Teilflächen der gewerbli-
chen Bauflächen ermittelt, welche die Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete entspre-
chend der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ garan-
tiert. Diese DIN-Vorschrift bildet die bundeseinheitlich ge-
regelte gesetzliche Grundlage für die Sicherung gesunder 
Wohnverhältnisse und ist damit ein angemessener Rah-
men für Festsetzungen des B-Planes. 
Seitens des Unternehmens T-Systems wurden weitere 
schalltechnische Berechnungen beauftragt und durchge-
führt mit der Zielstellung, diese Grenzwerte noch zu unter-
schreiten. Dazu werden die technischen Parameter der 
Lüftungs- und Kühlanlagen und der neu zu errichtenden 
Energiezentrale optimiert, ebenso die Lage dieser Anlagen 
auf dem Betriebsgelände. 
 
Aufgrund der geplanten Erweiterung mit gleichartigen Nut-
zungen wurde die Stellungnahme zu bestehenden Emissi-
onen des Unternehmens im Rahmen der schalltechni-
schen Untersuchung beachtet. Die festgestellten Lärmbe-
lästigungen resultierten auf Baumaßnahmen in Grund-
stücksnähe, in Folge derer eine Öffnung in der bestehen-
den Lärmschutzwand hergestellt wurde. Damit konnte 
diese Lärmschutzwand zeitweise nicht die erforderliche 
Lärmminderung gewährleisten. Die Öffnung ist mittlerweile 
geschlossen, die Lärmbelastung in der Form somit nicht 
mehr gegeben. 
Für die aktuelle Planung wurden mehrere schalltechnische 
Gutachten erarbeitet und Messungen an Schallquellen 
und Grundstücksgrenzen durchgeführt. Dabei wurde fest-
gestellt, dass eine ältere technische Anlage nicht den An-
forderungen entspricht und nachgebessert werden muss.  
Insgesamt wurde eine Lärmkontingentierung vorgenom-
men, welche im Ergebnis die Einhaltung aller Richtwerte 
gemäß geltender Vorschriften einhält an den nächstgele-
genen schutzbedürftigen Nutzungen. Dies betrifft auch 
den niederfrequenten Schallanteil. 
Eine Überprüfung der rechnerisch getroffenen Annahmen 
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Insgesamt ergibt sich in allen vorgestellten Varianten eine massive 
Einschränkung der Lebens- und Wohnqualität sowie des Freizeitwer-
tes der Grundstücke, besteht die Gefahr gesundheitlicher Schädi-
gung und sind erhebliche finanzielle Schäden zu befürchten, die u.a. 
laufende Einnahmen aus Vermietung betreffen sowie die Photovol-
taikanlage. Bei einer Errichtung der Module ist mit der Unverkäuf-
lichkeit der Grundstücke und damit mit einem Totalverlust des ein-
gesetzten Kapitals zu rechnen, wodurch die materielle Existenz der 
vierköpfigen Familie vernichtet würde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mögliche Planungsalternativen könnten sein: 
- Errichtung der Produktionsgebäude südlich der Insleber Straße, 

ggf. auch Schließung der Insleber Straße 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

und Ergebnisse ist im Rahmen des Monitorings, welches 
der Umweltbericht vorschreibt, gesichert. Die geforderten 
Messungen unter Volllast der Kühl- und Lüftungstechnik 
werden nach Planrealisierung durchgeführt werden. So-
fern Abweichungen von den festgesetzten, die Einhaltung 
der geltenden Normen sichernden Emissionskontingenten 
entstehen würden, müssen nachfolgend Verbesserungen 
vorgenommen werden. 
 
Mögliche nachteilige Auswirkungen der Bebauungspla-
nung bzw. der Planrealisierung wurden zur Vorbereitung 
einer sachgerechten Abwägung durch die Erarbeitung 
mehrerer Fachgutachten umfassend untersucht. 
Gesundheitsgefährdungen und unzulässige Verschattun-
gen können im Ergebnis der Gutachten unter Beachtung 
der getroffenen diesbezüglichen Festsetzungen des B-
Planes und unter Beachtung des Monitorings nach Plan-
realisierung ausgeschlossen werden. Hinzunehmen bleibt 
eine deutliche Reduzierung der Verschattung in den Win-
termonaten Dezember bis Februar. 
Da eine bestimmungsgemäße Nutzung des Wohnhauses 
und des Grundstückes durch Sicherung der vorgegebenen 
Normen und Richtwerte erfolgt, kann auch bei Planreali-
sierung keine wesentliche Wertminderung für das Grund-
stück begründet werden. 
 
Die Süderweiterung über die Insleber Straße hinaus unter 
Nutzung der zu großen Teilen mit Garagen bestandenen 
Flächen erscheint zunächst sehr sinnvoll, wäre doch damit 
ein großer Abstand zur Wohnbebauung gegeben und 
zugleich würde eine jetzt ungeordnete Fläche einer sinn-
vollen städtebaulichen Nutzung zugeführt. Auch die Um-
verlegung der Insleber Straße wurde untersucht hinsicht-
lich Trassenführung und Kosten.  
Diese Variante muss jedoch aus Gründen der Betriebs- 
und Anlagensicherheit im Ergebnis einer umfassenden 
gutachterlichen Prüfung verworfen werden.  
Auf der unmittelbar benachbarten sechsgleisigen Bahn-
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- Errichtung der neuen Produktionsgebäude auf ungenutzten In-

dustrieflächen im Stadtgebiet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Aufstockung des bestehenden Rechnergebäudes auf eine Höhe, 

welche Beschattung ausschließt, dabei Ausrichtung der Lüf-
tungs- und Kühlaggregate zur Insleber Straße 

trasse in Hochlage zum Grundstück erfolgen neben Per-
sonentransporten auch Gütertransporte mit Gefahrgütern. 
Diesbezüglich sind die entstehenden Schwingungen und 
Vibrationen, die Gefahr des Abschaltens der lüftungstech-
nischen Anlagen des Rechenzentrums nach potentiellen 
Bahnunfällen mit Rauchentwicklung, aber auch der not-
wendige Abstand als Schutz vor mechanischen Schädi-
gungen bei potentiellen Bahnunfällen zu beachten. Bezüg-
lich dieser Risiken sind DIN- und TÜV-Vorschriften rele-
vant, welche insgesamt zu einem Mindestabstand von 100 
m zu dieser Bahnanlage führen würden. Unter dieser 
Maßgabe verbliebe selbst bei Umverlegung der Insleber 
Straße nicht genügend Baufläche für die Errichtung der 
geplanten Rechnergebäude.  
 
Es wurden weitere Standorte untersucht. Wesentlich für 
die getroffene Entscheidung zum Ausbau ist der vorhan-
dene Unternehmensstandort. Hier können umfangreiche 
vorhandene Infrastruktureinrichtungen weiter genutzt wer-
den bzw. leicht erweitert werden (Verwaltungsgebäude, 
Energiezentrale, Servicegebäude, Sicherheitseinrichtun-
gen). Es sind die erforderlichen Medienanbindungen vor-
handen bzw. können mit wenig Aufwand ausgebaut wer-
den (Glasfaserkabelnetz und weltweite Verbindung der 
TSI-Rechenzentren). Damit sind wesentliche Vorleis-
tungskosten für den Standort bereits gesichert, vor allem 
aber auch technische Rahmenbedingungen bereits gege-
ben. 
Zusätzlich sind diverse Standortnachteile anderer ver-
gleichbarer Standorte, v.a. die Bereitstellung von ausrei-
chender Energie mit vertretbarem Aufwand, Bereitstellung 
Glasfasernetzanschluss und notwendige Sicherheitsab-
stände von z.B. Autobahnen und offenen Gewässern ge-
wertet worden. 
 
Eine Gebäudeaufstockung ermöglicht nicht die erforderli-
che Einordnung der technischen Kapazitäten gemäß Un-
ternehmensplanung. Außerdem würde dies während der 



Behandlung der Stellungnahmen  
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 134-7 „Lübecker Straße 2/ Insleber Straße“                      Stand: Februar 11 

Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt         - 39 - 

 Bauzeit zum Totalausfall des Rechenzentrums führen. Die 
Aufstockung des Rechnergebäudes würde insbesondere 
für das betreffende Grundstück ebenfalls eine zur wesent-
lichen Reduzierung der Besonnung in den Wintermonaten 
führen, da dieses Baufeld direkt südlich des Grundstückes 
der Bürger liegt.  
 

19/2 11.10.10 Seitens der Betroffenen wird jegliche der vorgestellten Planungsvari-
anten abgelehnt, da diese bei Realisierung zu einer massiven Ab-
wertung von Haus und Grundstück führten und damit den finanziel-
len Ruin bedeuten würden. Dies ist durch drei Faktoren zu begrün-
den: 
 
1. Durch die Errichtung der geplanten Gebäude (Baumassen und 
Höhe) träte eine erhebliche optische Beeinträchtigung auf. Das eige-
ne Wohngebäude ist im Bungalow-Stil errichtet, die neuen Produkti-
onsanlagen würden das Haus um rund das Vierfache überragen bei 
einem Abstand von 15 bis 30 m zum Haus und 5 bis 20 m zur 
Grundstücksgrenze. Folge wäre eine Hinterhofsituation für die eige-
ne und als Einliegerwohnung vermietete Wohnung. 
 
Mögliche Planungsalternative könnte sein: 
- Errichtung der Produktionsgebäude mit reduzierter, gestaffelter 

Höhe 
 
 
 
 
Alle Varianten sind nur denkbar, wenn die Lärmbelastung nicht zu-
nimmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Planung der Rechnergebäude wurde optimiert, was im 
Ergebnis zu einer Absenkung der Gesamthöhe auf max. 
22 m, der Traufhöhe auf max. 19 m führte. Dabei liegt die 
Bezugshöhe noch ca. 1 m niedriger, als die Geländehöhe 
im Bereich der benachbarten Wohnhäuser. Auch der Ab-
stand zu den Wohngrundstücken wurde vergrößert. Eine 
weitergehende Staffelung der Höhe der geplanten Gebäu-
de oder weitere Absenkung ist aus technischen Gründen 
nicht möglich. 
Eine gewisse optische Beeinträchtigung durch die Größe 
und Höhe der neuen Baukörper kann nicht negiert werden. 
Da der Abstand dieser neuen Gebäude die vorgeschrie-
benen Abstandsflächen deutlich überschreitet, wesentliche 
Auswirkungen durch Besonnung und Belichtung für das 
betreffende Grundstück und Wohnhaus auf die Wintermo-
nate beschränkt sind, wird hier unter Wichtung der priva-
ten Belange der Anwohner und Grundstücksbesitzer und 
der wirtschaftlichen Belange des ansässigen Unterneh-
mens den wirtschaftlichen Belangen der Vorrang einge-
räumt. 
 
Zum Bebauungsplanentwurf wurde ein schalltechnisches 
Gutachten erarbeitet. Mit diesem Gutachten wurden soge-
nannte Emissionskontingente für Teilflächen der gewerbli-
chen Bauflächen ermittelt, welche die Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete entspre-
chend der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ garan-
tiert. Diese DIN-Vorschrift bildet die bundeseinheitlich ge-
regelte gesetzliche Grundlage für die Sicherung gesunder 
Wohnverhältnisse und ist damit ein angemessener Rah-
men für Festsetzungen des B-Planes. 

Der Stellungnahme 
wird teilweise ge-
folgt. 
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Ausgeschlossen werden sollte außerdem die zukünftige Bebauung 
der derzeit als Parkplatz genutzten Fläche sowie der Kleingärten. 
Letztlich sind die Profitunternehmen eines global agierenden Kon-
zerns gegen die materielle Existenzgrundlage der Familie abzuwä-
gen. 
 

 
Die Flächen der Kleingärten sind nicht für eine Bebauung 
vorgesehen. Die Herstellung der Bebaubarkeit der derzei-
tigen Parkplatzflächen hingegen bleibt Ziel des Bebau-
ungsplanes, da die alternativ untersuchten Standorte hin-
sichtlich der betrieblichen Anforderungen und technischen 
Rahmenbedingungen nicht geeignet waren. 
 

20 18.10.10 Die Familie hat sich bewusst für die Ansiedlung am Heinrich-
Mundlos-Ring entschieden, da hier Vorzüge wie ruhige, von Grün 
geprägte, innenstadtnahe Lage bestanden. Mit einer Erweiterung von 
T-Systems konnte niemand rechnen, gerade im Vertrauen auf den 
Stadtumbau und die Trennung von Wohnen und Industrie. 
Bei Realisierung der geplanten Erweiterung wäre eine drastische 
Minderung der Wohnqualität, des Erholungs- und Freizeitwertes der 
Grundstücke zu befürchten. Auch gesundheitliche Schädigungen 
durch Lärm und niederfrequenten Schall würden entstehen. Zu be-
fürchten ist weiterhin mittelfristig ein Leerstand der Gärten und die 
Nutzungsaufgabe. Was wird aus diesen Flächen? 
Es wird gefordert, das Bauvorhaben von T-Systems am Standort 
abzulehnen und gleichwertige Alternativen anzubieten. 
 

Die betroffene Familie besitzt ein Grundstück am Heinrich-
Mundlos-Ring. Das Grundstück weist einen minimalen 
Abstand von ca. 87 m zur Grundstücksgrenze von T-
Systems auf, das Wohnhaus ca. 100 m. 
Eine Garantie auf Beibehaltung des Status Quo hinsicht-
lich des städtebaulichen Umfeldes ist im bebauten Stadt-
gebiet nicht möglich und auch nicht einzufordern. Auch bei 
der Errichtung des Wohngebietes am Heinrich-Mundlos-
Ring handelte es sich bereits um eine Großgemengelage 
aus Wohnen, Gärten und Gewerbe. Die Bebauung erfolgt 
auf Flächen, welche bereits gewerblich genutzt waren.  
Die Kleingärten bleiben erhalten, Veränderungen sind hier 
nicht vorgesehen.  
Mögliche nachteilige Auswirkungen der Bebauungspla-
nung bzw. der Planrealisierung wurden zur Vorbereitung 
einer sachgerechten Abwägung durch die Erarbeitung 
mehrerer Fachgutachten umfassend untersucht. 
Gesundheitsgefährdungen, unzulässige Verschattungen 
oder sonstige wesentliche nachteilige Auswirkungen kön-
nen im Ergebnis der Gutachten unter Beachtung der ge-
troffenen diesbezüglichen Festsetzungen des B-Planes 
und unter Beachtung des Monitorings nach Planrealisie-
rung ausgeschlossen werden. 
Auch für die Kleingärten verändern sich die Nutzungsbe-
dingungen nicht wesentlich. Zusatzverschattungen bleiben 
hier weitgehend auf die Wintermonate beschränkt. Eine 
Nutzungsaufgabe ist insofern nicht zu befürchten. Im Flä-
chennutzungsplan ist dieser Bereich als Dauerkleingarten-
fläche für den langfristigen Bestand vorgesehen. 
 

Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. 
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Für die Erweiterung des Unternehmens wurden weitere 
Standorte untersucht. Wesentlich für die getroffene Ent-
scheidung zum Ausbau ist der vorhandene Unterneh-
mensstandort. Hier können umfangreiche vorhandene 
Infrastruktureinrichtungen weiter genutzt werden bzw. 
leicht erweitert werden (Verwaltungsgebäude, Energie-
zentrale, Servicegebäude, Sicherheitseinrichtungen). Es 
sind die erforderlichen Medienanbindungen vorhanden 
bzw. können mit wenig Aufwand ausgebaut werden (Glas-
faserkabelnetz und weltweite Verbindung der TSI-
Rechenzentren). Damit sind wesentliche Vorleistungskos-
ten für den Standort bereits gesichert, vor allem aber auch 
technische Rahmenbedingungen bereits gegeben.  
Eine gewisse optische Beeinträchtigung durch die Größe 
und Höhe der neuen Baukörper kann nicht negiert werden. 
Unter Wichtung der privaten Belange der Anwohner und 
Grundstücksbesitzer und der wirtschaftlichen Belange des 
ansässigen Unternehmens wird hier den wirtschaftlichen 
Belangen der Vorrang eingeräumt. 
 
 

21 14.11.10 Die geplante Bebauung würde zu einer erheblichen Verschattung 
des eigenen Grundstückes führen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die betroffene Familie besitzt ein Grundstück am Heinrich-
Mundlos-Ring. Das Grundstück weist einen minimalen 
Abstand von ca. 30 m zur Grundstücksgrenze von T-
Systems auf, das Wohnhaus ca. 36 m. 
 
Grundsätzlich wird die ausreichende Belichtung, Beson-
nung und Belüftung durch Einhaltung der bauordnungs-
rechtlichen Abstandsflächen angemessen gesichert. Bei 
der Einhaltung der Abstandsflächen ist eine verschat-
tungsbedingte Nachbarrechtsverletzung im Normalfall 
ausgeschlossen. Die Festsetzungen des B-Planes zu Ge-
bäudehöhen und Baugrenzen führen zu größeren Ab-
standsflächen in Nachbarschaft zu den Wohngrundstü-
cken, als nach Bauordnung des Landes Sachsen-Anhalt 
erforderlich wäre (etwa doppelt so groß).  
Aufgrund der bestehenden Gemengelage durch Nachbar-
schaft von Wohnen und Gewerbe und diesbezüglichen 

Der Stellungnahme 
wird nicht gefolgt. 
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Die zu erwartende Lärmbelastung durch Lüftungs- und Klimaanla-
gen, insbesondere die Auswirkungen des niederfrequenten Schalls, 
sind unter dem Aspekt einer eigenen Tinnitus-Erkrankung in beson-

unterschiedlichen Gebäudekubaturen und –höhen wurde 
dennoch eine gutachterliche Überprüfung der Verschat-
tung als notwendig erachtet. Die Verschattung, welche bei 
Bebauung gemäß der Festsetzungen des Bebauungs-
planentwurfes für die nördlich befindlichen Nutzungen 
Wohnen und Kleingärten entsteht, wurde mittels eines 
solchen Gutachtens untersucht. Es erfolgten flächenhafte 
und punktuelle numerische Modellrechnungen nach dem 
„Ray-Tracing-Verfahren“. Zur Bewertung wurde im Gut-
achten die DIN 5034-1 in den Fassungen von 1983 und 
1999 herangezogen. Zur Verschattung gibt es in der deut-
schen Rechtssprechung keinen einheitlichen Bewer-
tungsmaßstab bezüglich der Einschränkung der lokalen 
Besonnungsverhältnisse durch Hochbauten. 
Die Modellergebnisse des Gutachtens kommen zu dem 
Ergebnis, dass es durch die geplante Bebauung am 
Wohnhaus und Grundstück der betreffenden Bürger nicht 
zu unzulässigen Verschattungen kommt. Es ist allerdings 
eine deutliche Zunahme der Verschattung in den Winter-
monaten bei Planrealisierung zu erwarten. Die Mindestbe-
sonnungszeiten gemäß DIN 5034-1 werden jedoch ein-
gehalten. Es erfolgt hinsichtlich dieser Betroffenheit der 
Bürger eine Abwägung zugunsten der wirtschaftlichen 
Belange des ansässigen Unternehmens. 
Nicht zu negieren ist ebenfalls eine gewisse optische Be-
einträchtigung durch die Größe und Höhe der neuen Bau-
körper. Da der Abstand dieser neuen Gebäude die vorge-
schriebenen Abstandsflächen deutlich überschreitet, die 
Auswirkungen durch Besonnung auf den Winterzeitraum 
beschränkt sind und die Normwerte nicht unterschreiten, 
wird hier unter Wichtung der privaten Belange der Anwoh-
ner und Grundstücksbesitzer und der wirtschaftlichen Be-
lange des ansässigen Unternehmens den wirtschaftlichen 
Belangen der Vorrang eingeräumt.  
 
Zum Bebauungsplanentwurf wurde ein schalltechnisches 
Gutachten erarbeitet. Mit diesem Gutachten wurden soge-
nannte Emissionskontingente für Teilflächen der gewerbli-



Behandlung der Stellungnahmen  
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 134-7 „Lübecker Straße 2/ Insleber Straße“                      Stand: Februar 11 

Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt         - 43 - 

derem Maße zu befürchten hinsichtlich gesundheitlicher Schädigun-
gen und Belästigungen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weiterhin wird durch die geplante Gebäudeanordnung eine Situation 
entstehen, in welcher das eigene Grundstück in einer Art Windkanal 
läge und dadurch Terrasse und Garten nicht mehr zum Verweilen 
geeignet wären. 

chen Bauflächen ermittelt, welche die Einhaltung der Im-
missionsrichtwerte für allgemeine Wohngebiete entspre-
chend der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ garan-
tiert. Diese DIN-Vorschrift bildet die bundeseinheitlich ge-
regelte gesetzliche Grundlage für die Sicherung gesunder 
Wohnverhältnisse und ist damit ein angemessener Rah-
men für Festsetzungen des B-Planes. 
Seitens des Unternehmens T-Systems wurden weitere 
schalltechnische Berechnungen beauftragt und durchge-
führt mit der Zielstellung, diese Grenzwerte noch zu unter-
schreiten. Dazu werden die technischen Parameter der 
Lüftungs- und Kühlanlagen und der neu zu errichtenden 
Energiezentrale optimiert, ebenso die Lage dieser Anlagen 
auf dem Betriebsgelände. 
 
Auch die Auswirkungen der Planung auf klimatische As-
pekte wurden untersucht. Dabei wurde auch eine soge-
nannte Windkomfortstudie durchgeführt, welche die Strö-
mungsverhältnisse und Windstärken untersuchte. Im Er-
gebnis entstehen bei Realisierung der Planung keine rele-
vanten Veränderungen. 
 

22 01.12.10 Die geplanten Gebäude fügen sich nicht in die nachbarschaftliche 
Bebauung ein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die betroffene Familie besitzt ein Grundstück am Heinrich-
Mundlos-Ring. Das Grundstück weist einen minimalen 
Abstand von ca. 90 m zur Grundstücksgrenze von T-
Systems auf, das Wohnhaus ca. 104 m. 
 
Eine Garantie auf Beibehaltung des Status Quo hinsicht-
lich des städtebaulichen Umfeldes ist im bebauten Stadt-
gebiet nicht möglich und auch nicht einzufordern. Auch bei 
der Errichtung des Wohngebietes am Heinrich-Mundlos-
Ring handelte es sich bereits um eine Großgemengelage 
aus Wohnen, Gärten und Gewerbe. Die Bebauung erfolgt 
auf Flächen, welche bereits gewerblich genutzt waren. Die 
Höhe und Baumasse der neuen Bebauung stellt insge-
samt zwar eine gewisse optische Belastung der angren-
zenden Wohnbebauung dar, führt jedoch nicht zu unzu-
mutbaren Belästigungen und nicht zur Einschränkung der 
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Die geplante Gebäudeanordnung führt zur Lärmabstrahlung in die 
Siedlung am Heinrich-Mundlos-Ring. Insbesondere niederfrequente 
Lärmanteile sind gesundheitsstörend. Es wird gefordert, die Planung 
so zu ändern, dass das eigene Haus und die Siedlung nicht unzu-
mutbar beeinträchtigt werden. 
 
 
Die umweltbezogenen Auswirkungen werden nicht ausreichend be-
wertet. Es wurden keine Grenzwerte zu Elektrosmog, Zulässigkeit 
von Richtfunkstrecken, Lagerung gefährlicher oder hochgiftiger Flüs-
sigkeiten (Treibstoff, Kühlmittel) oder möglicher Abgase von Not-
stromaggregaten getroffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Belange des Zivilschutzes wurden nicht ausreichend berücksich-
tigt. Bei der Art der geplanten Bebauung (Rechenzentrum mit 
Grundsicherungsfunktion für hochsensible Daten, höchste Sicher-
heitseinstufung) besteht ein erhebliches Anschlagsrisiko (z.B. terro-
ristische Bedrohung). Weder sind Evakuierungs- oder Katastrophen-
schutzpläne bzw. entsprechende Untersuchungen sowie Auflagen 
geplant. Die Nachbarschaft zum allgemeinen Wohngebiet wurde 

Nutzbarkeit im Sinne der Sicherung gesunder Wohnver-
hältnisse. Die festgesetzten Bauhöhen werden auch nicht 
als Fremdkörper wirken, da das vorhandene Verwaltungs-
gebäude mit einer Gesamthöhe von 28 m bereits prägend 
ist. 
 
Gesunde Wohnverhältnisse werden durch entsprechende 
Festsetzungen des Bebauungsplanes hinsichtlich Lärm-
kontingenten für die Bauflächen gesichert. Gutachterliche 
Untersuchungen bilden die Grundlage für die Sicherung 
gesunder Wohnverhältnisse entsprechend geltender Nor-
men und Gesetze. 
 
Ein Gutachten belegt die Einhaltung bzw. deutliche Unter-
schreitung der Richtwerte zu Elektrosmog. Richtfunkstre-
cken sind nicht bekannt. 
Die befürchtete Gefährdung durch giftige Flüssigkeiten 
betrifft im Wesentlichen die Dieseltanks für die Notstrom-
aggregate. Diese Tanks sind doppelwandig mit Leckan-
zeiger und Überfüllsicherung ausgeführt, bauartzugelas-
sen und bedürfen gem. § 164 Wassergesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt keiner weiteren Eignungsfeststellung. 
Aufgrund des Gefährdungspotentials sind im Abstand von 
jeweils 5 Jahren Prüfungen durch einen Sachverständigen 
vorgeschrieben. Die genannten Sicherheitseinrichtungen 
sind bis zum Einleiten von Abwehrmaßnahmen hinrei-
chend wirksam. Die vorhandenen Abstände zu den 
Wohngrundstücken berücksichtigen die brandschutztech-
nischen Anforderungen (hier geltend: Technische Rege-
lungen für brennbare Flüssigkeiten, TRbR). 
 
Das Rechenzentrum ist bereits jetzt ein sogenanntes stra-
tegisches Rechenzentrum. Es wird lediglich die Kapazität 
der Anlagen ausgebaut. Der Schutz vor allgemeiner Ter-
rorgefahr ist kein planungsrechtlicher Belang. Die Planung 
des Rechenzentrums ist im Übrigen nicht in der höchsten 
Sicherheitseinstufung geplant. 
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diesbezüglich nicht geprüft. 
 
Der B-Plan-Entwurf weist zu wenige Stellplätze auf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die vorgelegte Planung negiert den Bestand im B-Plan-Gebiet am 
Heinrich-Mundlos-Ring und berücksichtigt nicht  das Ziel einer nach-
haltigen städtebaulichen Entwicklung. Es würde eine erhebliche 
Wertminderung aller Eigenheimgrundstücke und des eigenen Hau-
ses mit der Planrealisierung verbunden sein. Bereits die Planungs-
absichten zum Bau der Rechnergebäude führten zum Stillstand der 
laufenden Bebauung von angrenzenden Wohngrundstücken und 
führten zu Investruinen, welche das Wohngebiet verschandeln. 
Sollte die Planung in der vorliegenden Form umgesetzt werden, sind 
durch die Stadt erhebliche Entschädigungszahlungen für die enteig-
nungsgleiche Wirkung der Planung an alle Eigentümer der 
Grundstücke am Heinrich-Mundlos-Ring zu entrichten. Die Planung 
verletzt die grundgesetzliche Eigentumsgarantie erheblich und wäre 
damit rechtswidrig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei der Standortauswahl für das Bauprojekt wurden offensichtlich 
nur die wirtschaftlichen Belange des Investors berücksichtigt. Alter-
native Varianten bzw. Standorte wurden nicht untersucht. 

 
 
Der konkrete Nachweis von Stellplätzen ist erst im jeweili-
gen Baugenehmigungsverfahren bei neuen Vorhaben 
erforderlich. Da mittels B-Plan-Festsetzungen Baufläche 
auf bisheriger Stellplatzfläche festgesetzt ist, erfolgt zu 
diesem Belang jedoch eine allgemeine Prüfung im Bau-
leitplanverfahren. Die Fläche südlich der Insleber Straße 
ist beispielsweise geeignet zur Errichtung einer mehrge-
schossigen Parkierungseinrichtung. Weitere geeignete 
Flächen bestehen im direkten Umfeld des B-Plan-
Gebietes.  
 
Der Bebauungsplan dient der nachhaltigen städtebauli-
chen Entwicklung durch Nachverdichtung eines bestehen-
den gewerblich genutzten Grundstückes in einer inner-
städtischen, gut erschlossenen Großgemengelage aus 
Wohnen, Gewerbe und Kleingärten. Der B-Plan folgt dabei 
dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden gem. § 1a BauGB. 
Mögliche nachteilige Auswirkungen der Bebauungspla-
nung bzw. der Planrealisierung insbesondere hinsichtlich 
der schutzbedürftigen benachbarten Wohnnutzung wurden 
zur Vorbereitung einer sachgerechten Abwägung durch 
die Erarbeitung mehrerer Fachgutachten umfassend un-
tersucht. 
Gesundheitsgefährdungen, unzulässige Verschattungen 
oder sonstige wesentliche nachteilige Auswirkungen kön-
nen im Ergebnis der Gutachten unter Beachtung der ge-
troffenen diesbezüglichen Festsetzungen des B-Planes 
und unter Beachtung des Monitorings nach Planrealisie-
rung ausgeschlossen werden. Eine bestimmungsgemäße 
Nutzung der Wohngrundstücke am Heinrich-Mundlos-Ring 
kann damit gesichert werden.  
 
Alternative Standorte, insbesondere die südliche Erweite-
rung, wurden untersucht. Diese Variante muss jedoch aus 
Gründen der Betriebs- und Anlagensicherheit im Ergebnis 
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Es wird vorgeschlagen, das Planverfahren einzustellen und ein neu-
es Verfahren an einer geeigneteren Stelle in Magdeburg zu starten. 
 

einer umfassenden gutachterlichen Prüfung verworfen 
werden.  
Auf der unmittelbar benachbarten sechsgleisigen Bahn-
trasse in Hochlage zum Grundstück erfolgen neben Per-
sonentransporten auch Gütertransporte mit Gefahrgütern. 
Diesbezüglich sind die entstehenden Schwingungen und 
Vibrationen, die Gefahr des Abschaltens der lüftungstech-
nischen Anlagen des Rechenzentrums nach potentiellen 
Bahnunfällen mit Rauchentwicklung, aber auch der not-
wendige Abstand als Schutz vor mechanischen Schädi-
gungen bei potentiellen Bahnunfällen zu beachten. Bezüg-
lich dieser Risiken sind DIN- und TÜV-Vorschriften rele-
vant, welche insgesamt zu einem Mindestabstand von 100 
m zu dieser Bahnanlage führen würden. Unter dieser 
Maßgabe verbliebe selbst bei Umverlegung der Insleber 
Straße nicht genügend Baufläche für die Errichtung der 
geplanten Rechnergebäude.  
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2. Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange sowie Umweltverbände gem. § 4 (1) BauGB   

 

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie die Umweltverbände wurden zum Vorentwurf beteiligt mit Schreiben vom 27.09.10 
und mit der Bitte um Abgabe einer Stellungnahme bis zum 27.10.10. 
Die unteren Behörden des Umweltamtes (Wasserbehörde, Immissionsschutzbehörde, Naturschutzbehörde, Bodenschutzbehörde) wurden außer-
dem nochmals beteiligt mit Anschreiben vom 01.12.10 zum notwendigen Untersuchungsumfang der Umweltprüfung. 
 

2.1. Beteiligte Behörden, Verbände und Träger ohne Stellungnahme  
 

Landesverwaltungsamt, Obere Immissionsschutzbehörde 
Verband der Gartenfreunde Magdeburg e.V. 
Landesheimatbund Sachsen-Anhalt e.V. 
Naturfreunde Deutschland e.V. 
Landesverband für Landschaftspflege Sachsen-Anhalt e.V. 
 

2.2. Beteiligte Behörden und Träger mit Stellungnahme ohne Anregungen und Hinweise  
 

Lfd. 
Nr. 

Datum der Stellung-
nahme  

Behörde, Träger 

1 26.10.10 Landesverwaltungsamt, Referat Raumordnung und regionale Entwicklung 
2 26.07.10 Landesverwaltungsamt, Obere Luftfahrtbehörde und Behörde für dem Schwerlastverkehr 
3 26.07.10 Landesverwaltungsamt, obere Behörde für die Wasserwirtschaft 
4 26.07.10 Landesverwaltungsamt, obere Abfall- und Bodenschutzbehörde 
5 26.07.10 Landesverwaltungsamt, Obere Naturschutzbehörde 
6 08.10.10 Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH 
7 04.10.10 50 Hertz Tranmission GmbH, T-AR, Regionalmanagement 
8 26.10.10 Verbundnetz Gas AG, GDM Genehmigungswesen 
9 06.10.10 Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft 
10 06.10.10 Deutsche Telekom AG, TNL Magdeburg 
11 01.10.10 E.ON Avacon AG, Bereich Hochspannungsanlagen 
12 03.11.10 Untere Naturschutzbehörde 
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13 14.10.10 Untere Straßenverkehrsbehörde 
14 21.10.10 Untere Denkmalschutzbehörde 
 
 
2.3. Beteiligte Behörden, Verbände und Träger mit Stellungnahmen mit Anregungen und Hinweisen  
 
Lfd. 
Nr. 

Datum Behörde, 
Träger 

Stellungnahme Abwägung Beschluss-
vorschlag 

1 25.10.10 Landesamt für 
Geologie und 
Bergwesen 
 
 

Bergbauliche Belange werden nicht berührt. 
Nach uns vorliegenden Archivdaten stehen im Plangebiet unter 
Boden bzw. Auffülle vor allem bindige Schichten an (Lösslehm, 
Geschiebemergel), erst darunter folgt lokal Sand von unterschied-
licher Mächtigkeit. Zur Prüfung der (von unseren Daten abwei-
chenden) Planungsansätzen hinsichtlich der hydrologischen Ver-
hältnisse, wie z.B. der Entsorgung des Niederschlagswassers, 
benötigen wir deshalb das im Punkt 2.5 benannte Baugrundgut-
achten des Ingenieurbüros Düffel aus dem Jahr 1997.  
Detaillierte Angaben zum aktuellen Grundwasserspiegel (höchs-
ter Grundwasserstand, Schwankungsbreite u.ä.) erhalten Sie 
beim dafür zuständigen Landesbetetrieb für Hochwasserschutz 
und Wasserwirtschaft. 
 

Die Hinweise wurden zur Kenntnis genom-
men. 
Das Baugrundgutachten von 1997 sowie das 
aktuelle Bodengutachten von 2010 wurden 
dem Landesamt zur Kenntnis übersandt. 
 
 
 

Kein Be-
schluss erfor-
derlich 

2 26.10.10 Landesverwal-
tungsamt, obe-
re Behörde für 
Abwasser 

Es bestehen keine Bedenken zur Planung. Neuerteilungen von 
wasserrechtlichen Erlaubnissen für Niederschlagswassereinlei-
tungen in das Grundwasser oder in Oberflächengewässer bzw. 
Änderungen bestehender Erlaubnisse sind bei der zuständigen 
Wasserbehörde zu beantragen. 
 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. Die zuständige Wasserbehörde wurde 
im gleichen Verfahren beteiligt. 

Kein Be-
schluss erfor-
derlich 

3 26.10.10 Städtische 
Werke Magde-
burg GmbH 
 
 
 

Gasversorgung 
Im gekennzeichneten Geltungsbereich befinden sich folgende 
Anlagen der Gasversorgung: 
Sonderkundenregelanlage DeTeCSM Nr. 125, auf dem ausge-
wiesenen Gelände Höhe Haus 3 
HD-Anschlussleitung Nr. 127g DN 100 St von der Lübecker Stra-
ße bis zur Sonderkundenregelanlage 
HA-Leitung für das Gebäude 3 – ab Ausgangsschieber ist die 

 
Die Hinweise zum Leitungs- und Anlagenbe-
stand wurden in die Begründung aufgenom-
men.  
Die Leitungsrechte wurden im B-Plan festge-
setzt, soweit sich die Leitungen bzw. –rechte 
außerhalb des öffentlichen Straßenraumes 
befinden. 

Kein Be-
schluss erfor-
derlich. 
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Leitung nicht mehr in Rechtsträgerschaft der SWM 
ND-Gasleitung OD 225 PE Baujahr 1993 in der Insleber Straße 
ND-Gasleitung OD 225 PE Baujahr 1997 in der Münchenhofstra-
ße 
Alle Leitungen und die Anlage sind versorgungswirksam und wäh-
rend der Bauphase in ihrem Bestand und Betrieb zu schützen. 
Wir weisen darauf hin, dass 
- der vorhandene Anlagenbestand nicht überbaut werden darf, 
- der vorhandene Anlagenbestand zwecks Abspüren und Bege-
hen sowie eventuell auftretender Rekonstruktions- bzw. Repara-
turmaßnahmen jederzeit zugänglich sein muss,  
- der geforderte Schutzstreifen im Bereich der HD-L von 4 m (zu 
jeder Seite 2 m), im Bereich der ND-L von 1 m (zu jeder Seite 
0,50 m) und zur GDRA von 1 m gewährleistet sein muss,  
- bei der Anordnung von Bäumen und Sträuchern das DVGW-
Arbeitsblatt anzuwenden ist,  
- bei Gelände- / Niveauveränderungen der Leitungsbetreiber zu 
informieren ist. 
Eine Netzerweiterung ist über den vorhandenen Anlagenbestand 
jederzeit möglich. Die dafür notwendige Entwurfsplanung und 
Trassierung wäre dann mit SWM Magdeburg abzustimmen.  
 
Wasserversorgung 
 Folgender Leitungsbestand befindet sich innerhalb bzw. im an-
grenzenden Bereich des Bebauungsplanes: 
VW DN 300 GG, Baujahr 1930, im nördlichen Straßenbereich der 
Insleber Straße 
VW DN 100 GG, Baujahr 1890, im südlichen Straßenbereich der 
Insleber Straße 
HW DN 700 St, Baujahr 1941, im nördlichen Straßennebenbe-
reich der Insleber Straße sowie im Bereich des GEe 5 (Flurstücke 
819/7, Flur 273 und 819/4, Flur 273) 
VW DN 150 GGG; Baujahr 1993, im westlichen Straßennebenbe-
reich  der Lübecker Straße. 
Die HW DN 700 St wurde im Rahmen der Grundbuchbereinigung 
im Bereich der Flurstücke 819/7, Flur 273 und 819/4, Flur 273 
dinglich gesichert. Die Schutzstreifenbreite beträgt 
10,0 m, 5,0 m beidseitig der Rohrachse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zur Versorgungssituation wur-
den in die Begründung aufgenommen. Not-
wendige Schutzstreifen wurden durch Fest-
setzung von Geh-, Fahr- und Leitungsrechten 
gesichert. 
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Bei der Nutzung innerhalb des Schutzstreifens ist Folgendes zu 
beachten: 
- keine Errichtung betriebsfremder Anlagen, 
- Freihaltung von Bewuchs, der die Sicherheit und Wartung der 
Rohrleitung beeinträchtigt, 
- Flächen innerhalb des Streifens dürfen nur leicht befestigt wer-
den, die Nutzung als Parkfläche ist möglich, 
- das Lagern von Schüttgütern, Baustoffen und wassergefähr-
denden Stoffen ist unzulässig, 
- Geländeveränderungen, insbesondere Niveauveränderungen, 
sind nur mit Zustimmung des Leitungsbetreibers erlaubt. 
Der nördlich der Insleber Straße gelegene Bereich des Bebau-
ungsgebietes wird über einen Trinkwasserhausanschluss OD 180 
PE versorgt. 
Eine weitere Erschließung des Bebauungsgebietes bzw. die Her-
stellung weiterer Trinkwasserhausanschlüsse ist über den vor-
handenen Leitungsbestand in der Insleber Straße bzw. der Lübe-
cker Straße möglich. 
Die Bereitstellung des erforderlichen Feuerlöschbedarfs in Höhe 
von 96 m3/h über einen Zeitraum von 2 Stunden kann gewähr-
leistet werden. Die Bereitstellung des Löschwassers erfolgt über 
die im Versorgungsnetz vorhandenen Unterflurhydranten. 
Der Systembetriebsdruck im Bebauungsgebiet beträgt 4,1 – 4,3 
bar, dies entspricht einer Versorgungsdruckhöhe von 92 – 94 m 
HN. 
Für die vorgenannte weiterführende Versorgungstechnologie 
wäre eine Entwurfsplanung und Trassierung mit SWM Magde-
burg abzustimmen. 
 
Wärmeversorgung 
Seitens der Wärmeversorgung bestehen keine Einwände gegen 
den vorliegenden B-Plan. Eine Versorgung des geplanten Gebie-
tes mit Fernwärme ist derzeit nicht möglich. 
 
Elektroversorgung (im Auftrag und im Namen der SWM Netze 
GmbH) 
Einige inhaltliche Ausführungen in der Begründung unter Punkt 
5.2 „Medientechnische Ver- und Entsorgung“ sind allerdings nicht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Aussage zur Wärmeversorgung wurde in 
die Begründung aufgenommen. 
 
 
 
 
Die Aussagen der Begründung zur Elektro-
energieversorgung wurden entsprechend der 
Stellungnahme der SWM aktualisiert. 
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zutreffend. 
Das gilt zunächst für den zweiten Absatz im Punkt 5.2 sowie den 
dies untersetzenden Absatz 5.3 „Geh- / Fahr- und Leitungsrech-
te“. Das geplante Baufeld wird derzeit mit einer Trasse von vier 
10 kV-Kabeln gequert, die vor dem Bauvorhaben umverlegt wer-
den müssen. Für alle Trassen der zukünftigen Leitungsführung 
muss, entgegen der Erläuterungen, ein Geh-, Fahr- und Leitungs-
recht eingerichtet werden. Die Planung zur Umverlegung der 
betreffenden Anlagen befindet sich derzeit in Arbeit. Ein Lage-
plan, welcher diese Geh-, Fahr- und Leitungsrechte begründet, 
liegt aus diesem Grund noch nicht vor. 
Insbesondere unzutreffend sind die Beschreibungen zur Erschlie-
ßung aus dem 1. Absatz im Punkt 5.2 sowie, nochmals unter-
setzt, unter Punkt 5.2.3 „Elektroenergie“. Dem steht der zuletzt 
benannte Leistungsbedarf entgegen, der in der Spitze über einem 
Viertel des gesamten Leistungsbedarfes der Landeshauptstadt 
Magdeburg liegt. Dies kann aus dem vorhandenen örtlichen Netz 
der SWM Magdeburg nicht gedeckt werden. Für diese Leistungs-
bedarfsanforderung sind Umbauten in zwei 110kV-
Umspannwerken im Stadtgebiet sowie der Neubau eines Um-
spannwerkes im B-Plan-Gebiet oder in unmittelbarer Nähe erfor-
derlich. Zur netztechnischen Zusammenschaltung dieser Um-
spannwerke sind Hochspannungs-Kabeltrassen entweder in der 
Ebene 110 kV oder 30 kV über lange Strecken des Stadtgebietes 
zu verlegen. 
Der benannte Neubau eines Umspannwerkes im oder am B-Plan-
Gebiet (nach derzeitigem Stand im Eigentum des Bauherren) wird 
baurechtlich zu berücksichtigen sein. Desgleichen sind für die 
Kabeltrassen ebenfalls umfangreiche Genehmigungsverfahren 
erforderlich. Für die Umsetzung des Bauvorhabens sind die vor-
stehend genannten Infrastrukturmaßnahmen unverzichtbar, d. h. 
die Genehmigungen bedingen einander. 
Die Planungen sind noch nicht so weit fortgeschritten, dass nähe-
re Beschreibungen gegeben werden können. 
 
Info-Anlagen 
Investive Maßnahmen sind im Baubereich nicht geplant. Der vor-
handene Leitungsbestand, Hausanschluss Lübecker Straße 2, ist 

Stellungnahme der SWM aktualisiert. 
 
Zur Verlegung der das Baufeld querenden 
Versorgungsleitung fanden bereits weitere 
Abstimmungen zwischen Grundstückseigen-
tümer und SWM statt. Im Ergebnis sichert der 
B-Plan durch Geh-, Fahr- und Leitungsrecht 
eine Ersatztrasse zur Umverlegung an der 
nördlichen Plangebietsgrenze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein Umspannwerk ist nicht erforderlich. Diese 
Annahme basierte auf anderen technischen 
Planungsvoraussetzungen. Zwischen Investor 
und Städtischen Werken fanden diesbezüglich 
weitere konkretisierende Abstimmungen statt.  
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
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bei Bauarbeiten entsprechend zu beachten und zu schützen. 
 
 
Abwasserentsorgung (im Namen und im Auftrag der AGM mbH) 
Die Aussage zum Versickerungsausschluss, im Punkt 5.2.2 „Ab-
wasserentsorgung“ der Begründung zum B-Plan, muss grund-
sätzlich verworfen und im speziellen Fall kritisch bewertet werden. 
Grundsätzlich, da der Gesetzgeber seit dem 31.07.2009 ein Ver-
sickerungsgebot unabhängig vom Standort vorschreibt (Wasser-
haushaltsgesetz § 51) und speziell, da hier ein laut Bodengutach-
ten versickerungsfähiger Boden nicht genutzt wird. Die Begrün-
dung des Versickerungsausschlusses muss fundierter erfolgen, 
da aus einer Versickerung keine Anhebung der bisherigen 
Grundwasserstände erkennbar ist. Zusätzliches Regenwasser 
gelangt nicht in den Boden. Andererseits sind zur Gewährleistung 
einer ausreichenden Bodenpassage technische Lösungen ver-
fügbar. 
Bei Ableitung von Regenwasser in die peripheren Mischwasser-
kanäle der Lübecker Straße und Insleber Straße muss gewähr-
leistet werden, dass für einen 2-jährigen Regen 

has
lr

⋅

= 1,129)2(15  der gesamte Mischwasserabfluss von den 

Flächen nördlich der Insleber Straße einen Betrag von  

s
lQ 170max =   

nicht überschreitet. Der Nachweis ist für das Gesamtgebiet den 
SWM vorzulegen. 
Sollte diese Menge überschritten werden, müssen entweder Flä-
chen abgekoppelt werden, oder es muss eine Drosselung ein-
schließlich einer Rückhaltung erfolgen. Mit Blick auf die Betriebs-
sicherheit sollte vorzugsweise ausschließlich das Regenwasser 
gedrosselt und gespeichert werden. Demzufolge kann in dem B-
Plan der Bau eines Trennsystems (zumindest partiell) nicht aus-
geschlossen werden. 
Die Drosselung/Speicherung muss so dimensioniert werden, dass 
der maximale Mischwasserabfluss von den Flächen nördlich der 

Insleber Straße einen Betrag von 
s

lQ 170max =  bei einem 5-

 
 
 
 
Das aktuelle Bodengutachten weist aus, dass 
nur eine begrenzte Aufnahmekapazität des 
Bodens zur Versickerung besteht. 
Es wurde zur Entwurfsplanung aufbauend auf 
diesem Gutachten eine Qualifizierung der 
Aussagen bzw. der Planung zur Oberflächen-
entwässerung vorgenommen. Im Ergebnis ist 
eine Versickerung soweit möglich vorgesehen 
und eine gedrosselte Ableitung ins Netz ent-
sprechend der Vorgaben des Versorgungsun-
ternehmens.  
Die konkrete Entwässerungsplanung muss im 
baurechtlichen Genehmigungsverfahren erfol-
gen. 
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jährigen Regen nicht überschreitet. 
 
Allgemeine Hinweise 
In der weiteren B-Planbearbeitung sind die v. g. Hinweise zu be-
rücksichtigen.  
Bei allen Planungen bezüglich einer Bebauung sind die relevan-
ten Normen, insbesondere die DIN 1998, die DIN 18920 sowie 
das DVGW-Regelwerk anzuwenden. 
Bezüglich geplanter Baumstandorte sind die Forderungen der 
GW 125 einzuhalten. 
Der rechtsverbindliche Leitungsbestand kann bei SWM Magde-
burg im Bereich Technischer Service, Koordinierung, Gruppe 
Auskunft (TS-KA) – auch in digitaler Form – abgefordert werden, 
schriftlich oder per Mail unter der Adresse auskunft@sw-
magdeburg.de. 
In die weitere Planung ist SWM Magdeburg immer rechtzeitig 
einzubeziehen. 
 

 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 

 
4 

 
14.10.10 

 
Landesamt für 
Denkmalpflege 
und Archäolo-
gie 
 

 
Es bestehen keine Einwände zur Planung. Die bauausführenden 
Betriebe sollen auf die gesetzliche Meldepflicht im Falle unerwar-
tet freigelegter archäologischer Funde oder Befunde hingewiesen 
werden. 

 
Die Begründung zum B-Plan wurde unter Be-
achtung dieses Hinweises ergänzt. 
 

 
Kein Be-
schluss erfor-
derlich. 

5 03.11.10 Untere Was-
serbehörde 

Da die Baugrunduntersuchung ergab, dass ein Versickern an 
diesem Standort möglich ist, so ist dies auch gemäß § 55 (2) des 
Wasserhaushaltsgesetzes in den Planungen zu berücksichtigen 
und aufzunehmen. Es sind hierfür ausreichend Flächen für Versi-
ckerungsanlagen festzusetzen.  
Grundsätzlich soll kein Niederschlagswasser in den vorhandenen 
Mischwasserkanal eingeleitet werden, da bei Starkregenereignis-
sen hier Mischwasser mit hohen Schadstofffrachten direkt in 
Fließgewässer abschlagen. Bei diesem Vorhaben ist es möglich, 
das anfallende Niederschlagswasser der Zufahrts- und Verkehrs-
bereiche über eine eigene Einleitungsstelle in die Faule Renne 
abzuleiten. 
 
 

Das aktuelle Bodengutachten weist aus, dass 
nur eine begrenzte Aufnahmekapazität des 
Bodens zur Versickerung besteht. 
Es wurde zur Entwurfsplanung aufbauend auf 
diesem Gutachten eine Qualifizierung der 
Aussagen bzw. der Planung zur Oberflächen-
entwässerung vorgenommen. Im Ergebnis ist 
eine Versickerung soweit möglich vorgesehen 
und eine gedrosselte Ableitung ins Netz ent-
sprechend der Vorgaben des Versorgungsun-
ternehmens.  

Kein Be-
schluss erfor-
derlich. 
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6 03.11.10 Untere Boden-
schutzbehörde 

Im Planteil B im Punkt „Hinweise“ ist aufzunehmen: 
Sollten bei Bodenuntersuchungen, chemischen Analysen u.a. 
Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten 
(Auftreten von Fremdstoffen, Auffälligkeiten durch Farbe und/oder 
Geruch) festgestellt werden, ist das Umweltamt, entsprechend 
den Mitwirkungspflichten nach § 3 Ausführungsgesetz des Lan-
des Sachsen-Anhalt zum Bundes-Bodenschutzgesetz (Bod-
SchAG LSA), vor Beginn weiterer Maßnahmen unverzüglich und 
unaufgefordert zu informieren (Tel.:540-2737). Treten diese Hin-
weise während der vorgesehenen Erdarbeiten auf, sind die Arbei-
ten in dem betroffenen Bereich sofort einzustellen und das Um-
weltamt ist ebenfalls zu informieren. 
In der Begründung zum Vorentwurf des b-Planes unter Punkt 9.6 
ist die Altlastensituation hinreichend beschrieben. Im vorletzten 
Satz ist das Wort „abfall-“ zu entfernen. Nur die bodenrechtliche 
Zuständigkeit liegt bei der unteren Bodenschutzbehörde. 
 

Im Bebauungsplan wurden im Planteil B die 
Ergänzungen gemäß der Stellungnahme der 
Bodenschutzbehörde vorgenommen. Die Be-
gründung wurde entsprechend der Stellung-
nahme ergänzt bzw. geändert. 

Kein Be-
schluss erfor-
derlich. 

7 28.10.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.10.10 

Bund für Um-
welt und Natur-
schutz 
Deutschland 
e.V., Landes-
verband Sach-
sen-Anhalt, 
Ortgruppe 
Magdeburg 
 
sowie 
Landesverband 
Sachsen Anhalt 
des Bundes für 
Natur und Um-
welt e.V. 

Es handelt sich um keinen Bebauungsplan der Innenentwicklung. 
Die zu planende Maßnahme ist schon ihrem Charakter nach kei-
ne Maßnahme der Innenentwicklung im Sinne von § 13a Abs. 1 
Satz 1 BauGB. Schon aus diesem Grunde kann das vereinfachte 
Verfahren nach § 13a keine Anwendung finden. 
Es kann keine Anwendung finden, weil das Vorhaben schon nach 
überschlägiger Prüfung und den vorliegenden Unterlagen offen-
kundig erhebliche Umweltauswirkungen haben wird. Nach 
höchstrichterlicher Rechtsprechung ist eine Umweltverträglich-
keitsprüfung stets dann erforderlich, wenn das Vorhaben zu ab-
wägungserheblichen Umweltauswirkungen führt. Sieht das Pla-
nungskonzept bereits Schutzmaßnahmen vor diesen Umwelt-
auswirkungen vor, ist das ein eindeutiger Beleg dafür, dass er-
hebliche Umweltauswirkungen hervorgerufen werden. Das ist 
aber vorliegend der Fall. Bereits der Vorentwurf des Plans weist 
Schutzmaßnahmen aus, obgleich die zu erwartenden Belastun-
gen in den entscheidenden Punkten noch nicht festgestellt sind. 
 
Die angehängte Vorprüfung des Einzelfalls kann keinesfalls ak-
zeptiert werden. Die maßgeblichen Belastungen sind ausweislich 
des Vorentwurfes noch nicht einmal ermittelt. Das bezieht sich 

Zum Bebauungsplan wurde mittlerweile eine 
Umweltprüfung erarbeitet. Bestandteil der 
Umweltprüfung war auch die Erstellung meh-
rerer Fachgutachten zu umweltrelevanten 
Auswirkungen. 
Die Ergebnisse sind in die Planung durch 
entsprechende Festsetzungen bzw. durch 
Ausführungen in die Bebauungsplanbegrün-
dung und in den Umweltbericht eingeflossen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zum Bebauungsplanentwurf wurde ein umfas-
sender Umweltbericht erarbeitet einschließlich 
diverser Fachgutachten. 

Der Stellung-
nahme wird 
gefolgt. 
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insbesondere auf die Lärmbelastungen. Ohne Ermittlung der 
Umweltauswirkungen kann aber selbstverständlich nicht die Aus-
sage getroffen werden, dass die Umweltauswirkungen voraus-
sichtlich unerheblich sein werden. Zudem widerspricht diese Aus-
sage dem Vorentwurf des Plans selbst, der Schutzmaßnahmen 
vor Lärm vorsieht und mithin bereits von einer Erheblichkeit von 
Umweltauswirkungen ausgeht. Hinzu treten weitere Umweltaus-
wirkungen, die noch nicht erwähnt sind, insbesondere die zu 
erwartenden erheblichen Verschattungen für die nördlich nahe 
des Vorhabens gelegenen Wohngrundstücke und Wohnhäuser. 
 
Darüber hinaus liegen dem BUND erste avifaunistische Erfas-
sungsergebnisse vor, nach denen eine Reihe von in der Roten 
Liste des Landes Sachsen-Anhalt geführte Vogelarten auch im 
Planbereich vorkommen. Eine Bestandsaufnahme der Avifauna 
wie auch eine Bewertung im Hinblick auf artenschutzrechtliche 
Vorschriften ist daher geboten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese avifaunistischen Erfassungsergebnisse 
wurden angefordert, liegen aber noch nicht 
vor.  
Im Zusammenhang mit der Erstellung der 
Umweltprüfung wurden und werden Erfassun-
gen potentieller Arten im Plangebiet vorge-
nommen. Dies ist aufgrund der Jahreszeit nur 
sehr eingeschränkt möglich und wird parallel 
zur weiteren Bebauungsplanaufstellung nach-
geholt. Sofern das Vorkommen geschützter 
Arten im Plangebiet festgestellt wird, müssen 
Ersatzlebensräume geschaffen werden, was 
zu entsprechenden Festsetzungen des B-
Planes führen würde.  
Vorsorglich werden bereits Nisthilfen an den 
fensterlosen Fassaden vorgesehen und über 
textliche Festsetzungen gesichert. 
 

8 28.10.10 
 
 
 
 
 
 
 
27.10.10 

Bund für Um-
welt und Natur-
schutz 
Deutschland 
e.V., Landes-
verband Sach-
sen-Anhalt,  
sowie 
Landesverband 

Der BUND teilt nicht die Auffassung, dass die Gegenstand des 
Planvorentwurfs bildenden Maßnahmen bereits nach § 34 BauGB 
genehmigungsfähig wären. Das Vorhabensgelände dürfte ange-
sichts der Größe und Lage bauplanungsrechtlich Außenbereich 
darstellen. Jedenfalls fügen sich die geplanten Vorhaben nicht in 
die Umgebung ein im Sinne von § 34 BauGB. Der Plan schafft 
damit erstmals Baurecht. Die naturschutzrechtliche Eingriffsrege-
lung ist dem gemäß anzuwenden. 
 

Diese Aussage wurde  so auch nicht getrof-
fen. Wären alle Maßnahmen gemäß § 34 
BauGB zulässig gewesen, hätte kein Pla-
nungserfordernis bestanden. Allerdings gehört 
der ganz überwiegende Teil des Bebauungs-
plangebietes dem Innenbereich an, da bereits 
eine bauliche Nutzung besteht. Lediglich ein 
geringer Teil des B-Plan-Gebietes an der Fau-
len Renne ist derzeit planungsrechtlich dem 

Der Stellung-
nahme wird 
teilweise ge-
folgt. 



Behandlung der Stellungnahmen  
zum Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 134-7 „Lübecker Straße 2/ Insleber Straße“                      Stand: Februar 11 

Landeshauptstadt Magdeburg, Stadtplanungsamt         - 56 - 

Sachsen-A. des 
Bundes für 
Natur und Um-
welt e.V. 

 Außenbereich zuzuordnen. Für diesen Bereich 
ist zum B-Plan-Entwurf im Umweltbericht auch 
die Eingriffsregelung angewendet worden. 
 

9 26.10.10 NABU Kreis-
verband Mag-
deburg 

Die im Planbereich vorgesehene relativ hohe Bebauung wird die 
nördliche Siedlung beschatten. Das sollte man den dortigen Bau-
herren deutlich sagen. Einen Vorteil für das nördliche Wohngebiet 
hat die hohe Bebauung für das Schutzgut Mensch aber auch: 
vom Bahngelände im Süden des Plangebietes kommt eine erheb-
liche Schallimmission, die von den hohen Gebäuden wie eine 
Schallschutzmauer abgelenkt wird. 
Von den Gebäuden im Norden des Plangebietes geht wahr-
scheinlich ein erheblicher Elektrosmog aus für die angrenzende 
Wohnbebauung. Auch das sollten die benachbarten Bauherren 
wissen. 
Weiterer Elektrosmog könnte entstehen durch eine Funkverbin-
dung der beiden Twin-Core-Standorte. In der vorliegenden Pla-
nung ist davon nicht die Rede, allerdings auch nicht von vorgese-
hener Funkverbindung, wie sie das Rechenzentrum in den neun-
ziger Jahren in Richtung Karlsruhe bereits hatte. Da es sich bei 
diesen Funkverbindungen um Richtfunk handelt, wird die Belas-
tung für die Nachbarn nur begrenzt sein. 
Abgeklärt und in die Untersuchungen aufgenommen werden soll-
te die mögliche Belastung durch Elektrosmog im Sinne des 
Schutzgutes Mensch. 
 
Positiv ist das Vorhaben, fensterlose Fassadenfronten zu begrü-
nen. Das könnte Vorbildcharakter haben für ein Gelände, welches 
vorwiegend versiegelt ist. Perfektionieren könnte der Bauherr die 
Module, wenn er serienmäßige Niststeine in den Fassaden am 
oberen Ende mit einbaut, wenn unter den Niststeinen etwa 6 m 
freie Fallhöhe an der Wand vorhanden wären für Mauersegler. An 
den begrünten Fassaden könnten diese Niststeine auch anderen 
Vogelarten zugute kommen. 
Gut an der Planung ist die Absicht, gezielt die Schallimmissionen 
durch die notwendigen großen Lüfter zu bewerten und die an-
grenzende Wohnbebauung vor dem unterschwelligen, dumpfen 
Gedröhn zu schützen. 

Die Planung wurde überprüft und überarbeitet. 
Nachdem kein Alternativstandort zum Tragen 
kommen konnte, wurde der Entwurf hinsicht-
lich der Standorte und Kubatur der Gebäude 
angepasst, was im Ergebnis zu etwas größe-
rem Abstand zur vorhandenen Wohnbebau-
ung Heinrich-Mundlos-Ring führte und zu ei-
ner um ca. 4 m reduzierten Gebäudehöhe. 
Zur Planung wurden umfangreiche gutachter-
liche Untersuchungen vorgenommen und eine 
Umweltprüfung erarbeitet. Dabei wurden ne-
ben den Schallemissionen auch Verschattung, 
Elektrosmog und Klimaauswirkungen unter-
sucht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Fassadenbegrünung wurde als textliche 
Festsetzung verbindlich in die Planung aufge-
nommen. Auch Niststeine sind vorgesehen. 

Der Stellung-
nahmen wird 
überwiegend 
gefolgt. 
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